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Kennzahlen 

in Mio. EUR
2022 + / –  

Vorjahr
2021 2020 1 2019 2018

Ergebnis

Gebuchte Bruttoprämie 33.275,5 +19,9 % 27.762,3 24.770,3 22.597,6 19.176,4

Verdiente Nettoprämie 29.672,7 +22,9 % 24.143,7 21.360,8 19.729,7 17.289,1

Versicherungstechnisches 
 Ergebnis 2 -124,5 -211,1 -691,0 -9,7 156,9

Kapitalanlageergebnis 2.060,9 +6,1 % 1.943,0 1.685,5 1.757,1 1.530,0

Operatives Ergebnis (EBIT) 2.087,4 +20,3 % 1.734,8 1.214,1 1.853,2 1.596,6

Konzernergebnis 1.406,7 +14,2 % 1.231,3 883,1 1.284,2 1.059,5

Bilanz

Haftendes Kapital 12.474,0 -20,7 % 15.733,6 14.071,0 13.588,9 11.035,1

Eigenkapital der Aktionäre 
der Hannover Rück SE 8.091,0 -31,9 % 11.885,0 10.995,0 10.528,0 8.776,8

Anteile nicht beherrschender 
Gesellschafter 656,7 -24,6 % 871,2 844,4 826,5 765,2

Hybridkapital 3.726,3 +25,2 % 2.977,4 2.231,6 2.234,4 1.493,1

Kapitalanlagen  
(ohne Depotforderungen) 56.939,5 +1,3 % 56.213,2 49.001,6 47.629,4 42.197,3

Bilanzsumme 86.952,4 +4,9 % 82.902,3 71.437,5 71.356,4 64.508,6

Aktie

Ergebnis je Aktie (unverwässert 
und verwässert) in EUR 11,66 +14,2 % 10,21 7,32 10,65 8,79

Buchwert je Aktie in EUR 67,09 -31,9 % 98,55 91,17 87,30 72,78

Dividende 723,6 +4,3 % 693,4 542,7 663,3 633,1

Dividende je Aktie in EUR 5,00 + 1,00 3, 4 +4,3 % 4,50 + 1,25 4 4,50 4 4,00 + 1,50 4 3,75 + 1,50 4

Aktienkurs zum Jahresende  
in EUR 185,50 +11,0 % 167,15 130,30 172,30 117,70

Marktkapitalisierung  
zum Jahresende 22.370,8 +11,0 % 20.157,8 15.713,8 20.778,9 14.194,3

Kennzahlen

Kombinierte Schaden- / 
Kostenquote der Schaden- 
Rückversicherung 2 99,8 % 97,7 % 101,6 % 98,2 % 96,5 %

Großschäden in Prozent der 
verdienten Nettoprämie der 
Schaden-Rückversicherung 5 7,9 % 7,5 % 11,2 % 7,5 % 7,9 %

Selbstbehalt 90,0 % 89,5 % 90,1 % 90,0 % 90,7 %

Kapitalanlagerendite 
(ohne Depot forderungen) 3,2 % 3,2 % 3,0 % 3,5 % 3,2 %

EBIT-Marge 6 7,0 % 7,2 % 5,7 % 9,4 % 9,2 %

Eigenkapitalrendite 14,1 % 10,8 % 8,2 % 13,3 % 12,2 %

1 Angepasst gemäß IAS 8
2 Einschließlich Depotzinsen
3 Dividendenvorschlag
4 Dividende von 5,00 EUR zzgl. 1,00 EUR Sonderdividende für 2022, Dividende von 4,50 EUR zzgl. 1,25 EUR Sonderdividende für 2021, 

Dividende von 4,50 EUR für 2020, Dividende von 4,00 EUR zzgl. 1,50 EUR Sonderdividende für 2019 sowie Dividende von 3,75 EUR zzgl. 
1,50 EUR Sonderdividende für 2018

5 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der 
verdienten Nettoprämie

6 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie
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Einladung zur  
Hauptversammlung 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie herzlich ein zur ordentlichen Hauptver-
sammlung der Hannover Rück SE, Hannover, 

am Mittwoch, den 3. Mai 2023 
um 11:00 Uhr (MESZ), 

die auf Grundlage von § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes 
zum Aktiengesetz (EGAktG) in Form einer virtuellen Haupt-
versammlung gemäß § 118a Aktiengesetz (AktG) ohne eine 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
am Ort der Hauptversammlung, mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, stattfindet.

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können sich über 
das passwortgeschützte Aktionärsportal, das über die Inter-
netseite https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet zu-
gänglich ist, elektronisch zu der virtuellen Hauptversamm-
lung zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung 
teilnehmen, auf elektronischem Wege die gesamte Versamm-
lung live in Bild und Ton verfolgen sowie die in dieser Einla-
dung beschriebenen teilnahmegebundenen Aktionärsrechte 
ausüben.

Die Reden des Aufsichtsrats- und des Vorstandsvorsitzen- 
den können auch von sonstigen Interessierten unter  
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023 
live verfolgt werden. Unter derselben Internetadresse steht 
nach der virtuellen Hauptversammlung eine Aufzeichnung 
dieser Reden, nicht aber der gesamten virtuellen Hauptver-
sammlung, zur Verfügung.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 
HDI-Platz 1, 30659 Hannover.

Tagesordnung und Vorschläge 
zur Beschlussfassung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des gebilligten Konzernabschlusses  
nebst zusammengefasstem Lagebericht für die  
Hannover Rück SE und den Konzern für das 
Geschäftsjahr 2022 und Bericht des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jah-
resabschluss festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu die-
sem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu 
fassen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 
des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 1.316.000.000,00 
wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 5,00 EUR Dividende
je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 602.985.670,00

Ausschüttung von 1,00 EUR Sonderdivi- 
dende je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 120.597.134,00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 592.417.196,00

Bilanzgewinn EUR 1.316.000.000,00

3. Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2022

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen 
Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss-
prüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die 
prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen 
und Zwischenlageberichten

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Finanz- und 
Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschluss-
prüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2023 sowie, wenn und soweit derartige unterjährige (verkürzte) 
Abschlüsse und Zwischenlageberichte erstellt und einer prüfe-
rischen Durchsicht unterzogen werden, zum Prüfer für die prü-
ferische Durchsicht von unterjährigen (verkürzten) Abschlüs-
sen und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2023 und 
des unterjährigen (verkürzten) Abschlusses und Zwischenlage-
berichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 zu be-
stellen.

Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat in seiner Empfeh-
lung an den Aufsichtsrat erklärt, dass diese frei von unge-
bührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine 
Beschränkungen im Hinblick auf die Auswahl eines be-
stimmten Abschlussprüfers (Art. 16 Abs. 6 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 – EU-Abschlussprüferverordnung) aufer-
legt wurden.

https://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
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6. Beschlussfassung über die Billigung des nach  
§ 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften 
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen 
Bericht über die im Geschäftsjahr 2022 den Mitgliedern des 
Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete 
Vergütung erstellt, welcher der Hauptversammlung gemäß  
§ 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt wird. 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetz-
lich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG ge-
macht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergü-
tungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Ge-
schäftsjahr 2022 zu billigen.

Der Vergütungsbericht ist im Anschluss an die Tagesordnung 
wiedergegeben und von der Einberufung der Hauptversamm-
lung an über unsere Internetseite unter www.hannover-rueck.
de/115095/hauptversammlung-2023 zugänglich. Ferner wird 
der Vergütungsbericht im Aktionärsportal auch während der 
Hauptversammlung zugänglich sein.

7. Beschlussfassung über die Ergänzung  
von § 15 der Satzung um eine Ermächtigung  
des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen  
Hauptversammlung vorzusehen

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversamm-
lungen von Aktiengesellschaften und Änderung genossen-
schafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher 
Vorschriften (Bundesgesetzblatt I Nr. 27 2022, S. 1166 ff.) hat 
die virtuelle Hauptversammlung eine dauerhafte Regelung im 
Aktiengesetz erfahren. Nach § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann 
die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen 
vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ih-
rer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abge-
halten wird.

In der Satzung der Hannover Rück SE soll eine solche Er-
mächtigung des Vorstands aufgenommen werden, wobei 
nicht von der im Gesetz vorgesehenen maximal möglichen 
Laufzeit von fünf Jahren Gebrauch gemacht werden soll. 
Stattdessen soll zunächst nur eine Ermächtigung für die Ab-
haltung virtueller Hauptversammlungen für einen Zeitraum 
von zwei Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung be-
schlossen werden. Für zukünftige Hauptversammlungen soll 
jeweils gesondert und unter Berücksichtigung der Umstände 
des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden, ob von der Er-
mächtigung Gebrauch gemacht und eine Hauptversammlung 
als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden soll. Der 

Vorstand wird seine Entscheidungen unter Berücksichtigung 
der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre treffen 
und hierbei insbesondere die Wahrung der Aktionärsrechte 
ebenso wie Aspekte des Gesundheitsschutzes der Beteiligten, 
Aufwand und Kosten sowie Nachhaltigkeitserwägungen in 
den Blick nehmen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

Die Überschrift von § 15 der Satzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

„§ 15  Ort, Einberufung, ordentliche und virtuelle Hauptver-
sammlung“

§ 15 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 4 ergänzt:

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ih-
rer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abge-
halten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung 
gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen für ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung dieser Sat-
zungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft.“

8. Beschlussfassung über die Ergänzung von  
§ 16 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme 
von Aufsichtsratsmitgliedern an einer virtuellen 
Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton-
übertragung

Grundsätzlich nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats per-
sönlich an der Hauptversammlung teil. Nach § 118 Abs. 3 Satz 
2 AktG kann die Satzung jedoch bestimmte Fälle vorsehen, in 
denen die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an ei-
ner Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertra-
gung erfolgen darf. Von dieser Möglichkeit soll für den Fall 
der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 2 Satz 2 
AktG unter anderem Gebrauch gemacht werden, um den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats ausreichend Flexibilität zu gewäh-
ren. Sofern eine unmittelbare Interaktion aller oder einzelner 
Mitglieder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung erfor-
derlich sein sollte, wird dies durch die direkte Zuschaltung 
dieser Aufsichtsratsmitglieder im Wege der vorgesehenen 
Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

§ 16 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 6 ergänzt:

„(6) In dem Falle einer virtuellen Hauptversammlung darf die 
Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Bild- 
und Tonübertragung erfolgen; dies gilt jedoch nicht für den 
Versammlungsleiter im Sinne des § 17 Absatz 1 der Satzung.“

http://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
http://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
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9. Beschlussfassung über die Änderung von  
§ 17 Absatz 3 der Satzung

Um eine sachgerechte Durchführung der Hauptversammlung 
zu gewährleisten, sieht die Satzung bereits vor, wie es inzwi-
schen der marktüblichen Praxis entspricht, dass der Ver-
sammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre in 
der Hauptversammlung zeitlich angemessen beschränken 
kann. In einer klarstellenden, formalen Anpassung der Sat-
zung soll dieses Recht des Versammlungsleiters auch für das 
im Gesetz in bestimmten Fällen vorgesehene Nachfragerecht 
statuiert werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, § 17 Absatz 3 
der Satzung wie nachfolgend dargelegt zu ändern und neu zu 
fassen.

§ 17 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst (Ergän-
zung nur in folgender Darstellung unterstrichen):

„(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- (einschließ-
lich Nachfrage-) und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-
messen gestalten und beschränken. Er ist insbesondere 
berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder wäh-
rend ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 
für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzel-
nen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Redner zu 
setzen.“

Die derzeit gültige Satzung ist über unsere Internetseite unter 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023 
zugänglich. Sie wird dort auch während der Hauptversamm-
lung zugänglich sein.

http://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
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Vergütungsbericht nach 
§ 162 AktG für das Geschäfts-
jahr 2022
Der Vergütungsbericht beschreibt die Struktur und Systema-
tik der Vergütung für den Vorstand und den Aufsichtsrat und 
enthält detaillierte Informationen zur individuellen Vergü-
tung und zu weiteren Leistungen der gegenwärtigen und 
ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Han-
nover Rück SE, die ihnen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 
2022 gewährt und geschuldet werden.

Der Bericht wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesell-
schaft im Einklang mit den Anforderungen des § 162 Aktien-
gesetz (AktG) erstellt, entspricht den Empfehlungen und 
 Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK) in seiner Fassung vom 16. Dezember 2019 und be-
rücksichtigt die relevanten regulatorischen Vorschriften.

Der Vergütungsbericht wurde durch die Pricewaterhouse-
Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die An-
forderungen des § 162 Abs. 3 AktG hinausgehend sowohl for-
mell als auch inhaltlich geprüft. Der Vergütungsbericht sowie 
der Vermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des Ver-
gütungsberichts sind über die Website der Han nover Rück SE 
(https://www.hannover-re.com/286045/2023-annual-general- 
meeting) verfügbar. Ausführungen zum Vergütungs- 
system: https://www.hannover-rueck.de/ 1849317/verguetungs- 
bericht-und-system

Vergütung des Vorstands

Überblick über das Vergütungssystem

Das aktuelle Vergütungssystem des Vorstands gilt seit dem 
1. Januar 2021. Es entspricht den gesetzlichen und regula-
torischen Anforderungen und den Empfehlungen des DCGK 
und wurde von der Hauptversammlung am 5. Mai 2021 mit 
einer Mehrheit von 85,54 % gebilligt.

Bei wesentlichen Änderungen am Vergütungssystem mindes-
tens jedoch alle vier Jahre wird das Vergütungssystem der 
Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

Aufgrund der Billigung durch die Hauptversammlung mit ei-
ner Mehrheit von 85,54 % bestand keine Veranlassung, das 
Vergütungssystem, dessen Umsetzung oder die Art und Wei-
se der Berichterstattung zu hinterfragen oder zu ändern. Hin-
weise in Gesprächen mit Investoren haben wir zum Anlass 
genommen, die Anwendung des Vergütungssystems im Ge-

schäftsjahr 2022 in Bezug auf die variable Vergütung noch 
ausführlicher darzustellen. Wir zeigen zusätzlich zu den Aus-
zahlungen mehrjähriger variabler Vergütungsbestandteile in 
2022 auch die aktuellen Bestände, die in den nächsten Jahren 
aus der mehrjährigen variablen Vergütung zur Auszahlung 
anstehen.

Das Vergütungssystem ist insgesamt transparent und ver-
ständlich strukturiert und berücksichtigt die Erwartungen 
 unserer Investoren und weiterer wichtiger Stakeholder. Die 
Vergütung besteht aus festen (erfolgsunabhängigen) und 
 variablen (erfolgsabhängigen) Bestandteilen. Dabei stehen 
die hohe Relevanz der variablen Vergütung und die Stärkung 
des Pay-for-Performance-Gedankens im Vordergrund. Die va-
riable Vergütung basiert auf finanziellen und nichtfinanziel-
len Leistungskriterien, die aus der Konzernstrategie der Han-
nover Rück abgeleitet und vom Vorstand beeinflussbar sind. 
Dabei werden zur Leistungsmessung auch Nachhaltigkeits-
kriterien berücksichtigt, die eine nachhaltige und langfristige 
Wertentwicklung der Gesellschaft unterstützen. Zudem ist 
die Vorstandsvergütung durch einen starken Aktienbezug in-
folge der Nutzung eines Performance Share Plans und einer 
relativen Erfolgsmessung der Performance der Hannover 
Rück-Aktie im Vergleich zu unseren Wettbewerbern eng an 
den Interessen unserer Investoren ausgerichtet. Malus- und 
Clawback-Regelungen ermöglichen die Reduzierung bzw. 
Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile im Falle 
schwerwiegender Compliance-Verstöße.

Die wesentlichen Bestandteile des Vergütungssystems sind 
in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Struktur des Vergütungssystems L 70 

Festvergütung

Variable 
Vergütung

60 %

Nebenleistungen

Altersversorgung

Short-Term Incentive

Long-Term Incentive
(HR Performance Share Awards)

40 %

60 %

M
alus und

C
law

back

M
axim

alvergütung

HR = Hannover Rück

Feste 
Vergütung

40 %

https://www.hannover-re.com/286045/2023-annual-general-meeting
https://www.hannover-re.com/286045/2023-annual-general-meeting
https://www.hannover-rueck.de/1849317/verguetungsbericht-und-system
https://www.hannover-rueck.de/1849317/verguetungsbericht-und-system
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Grundsätze der Vorstandsvergütung

Die Strategie des Hannover Rück-Konzerns ist auf eine nach-
haltige Outperformance im Sinne der Stakeholder des Kon-
zerns (insbesondere Investoren, Kunden und Mitarbeiter) 
ausgerichtet. Daher fokussieren wir uns bei der Vorstands-
vergütung auf die Grundsätze Kontinuität, Finanzkraft und 
Profitabilität. Mit einer stringenten Zeichnungspolitik, part-
nerschaftlichen Kundenbeziehungen, einer schlanken Orga-
nisationsstruktur sowie unserem hocheffizienten Risiko- und 
Kapitalmanagement wollen wir unsere herausragende Posi-
tion als eine der weltweit führenden und profitabelsten Rück-
versicherungsgruppen nachhaltig bewahren und Marktführer 
in Bezug auf Profitabilität, Gewinnwachstum und Kosteneffi-
zienz sein. Bei unserem „Streben nach nachhaltiger Out-
performance“ bilden Governance, Risikomanagement, Com-
pliance und Corporate Social Responsibility die Fundamente 
für unser Wachstum als vertrauenswürdiger globaler Rück-
versicherungspartner.

Risikomanagement und Corporate Social Responsibility wer-
den in spezifischen, aus der Konzernstrategie abgeleiteten 
Strategien konkretisiert. Für weiterführende Informationen 
zum Risikomanagementsystem verweisen wir auf den Risiko- 
und Chancenbericht ab Seite 75 in unserem Konzern- 
Geschäftsbericht 2022. Für weiterführende Informationen zur 
Corporate Social Responsibility und zu dem Compliance- 
Management-System verweisen wir in unserem Konzern- 
Geschäftsbericht 2022 auf die zusammengefasste nichtfinan-
zielle Erklärung ab Seite 59 ff. Über unsere Grundlagen der 

Unternehmensführung berichten wir in unserem Konzern- 
Geschäftsbericht 2022 ab Seite 107.

Die Vorstandsvergütung leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Förderung unserer Konzernstrategie sowie der langfris-
tigen und nachhaltigen Entwicklung des Hannover Rück- 
Konzerns. Die Vergütung stellt eine transparente, leistungsbe-
zogene und stark am langfristigen Unternehmenserfolg 
orientierte Anreizwirkung sicher, die insbesondere von aus 
der Konzernstrategie abgeleiteten finanziellen und nicht- 
finanziellen Leistungskriterien sowie von der Wertentwick-
lung der Aktie der Hannover Rück SE, auch im relativen Wett-
bewerbsvergleich, abhängt. Eine zu starke Risikoneigung 
wird dabei verhindert.

Die Mitglieder des Vorstands werden unter Berücksichtigung 
der Lage der Gesellschaft sowie entsprechend ihrer Leistung 
und ihrem Tätigkeits- und Verantwortungsbereich vergütet. 
Die Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG), die Regelungen 
des Artikels 275 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
mit Änderungen durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2016/2283 und des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Ver-
bindung mit der Verordnung über die aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an Vergütungssysteme im Versicherungsbe-
reich (VersVergV) sowie die Empfehlungen für die Vergütung 
für Mitglieder des Vorstands in Abschnitt G des DCGK bilden 
hierfür den regulatorischen Rahmen.

Bei der Festlegung der Vergütung für den Vorstand der Han-
nover Rück orientiert sich der Aufsichtsrat an den folgenden 
Leitlinien:

Leitlinien der Vorstandsvergütung von Hannover Rück L 71 

Förderung der Unternehmensstrategie •  Aus der Unternehmensstrategie abgeleitete Leistungskriterien

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit •  Variable Vergütung überwiegend aktienbasiert und mehrjährig ausgerichtet
•  Nachhaltigkeitsziele (ESG) in die Bemessung der variablen Vergütung einbezogen

Leistungsbezug („Pay for Performance“) •  Mehrheit der Ziel-Direktvergütung besteht aus variablen Vergütungsbestandteilen
•  Adäquat und ambitioniert gesetzte Leistungskriterien
•  Variable Vergütung kann zwischen null und einem Cap schwanken

Angemessenheit der Vergütung •  Vergütung der Vorstandsmitglieder steht in angemessenem Verhältnis zu den Aufgaben 
und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds wie auch zur Lage der Gesellschaft

•  Berücksichtigung unternehmensinterner und -externer Vergütungsrelationen
•  Caps auf die einzelnen variablen Vergütungsbestandteile und die gesamte Vergütung

Verknüpfung mit Aktionärsinteressen •  Harmonisierung der Interessen des Vorstands und unserer Aktionäre
•  Malus- und Clawback-Regelungen gelten für die gesamte variable Vergütung
•  Relative Erfolgsmessung setzt Anreize zur langfristigen Outperformance unserer 

Wettbewerber am Kapitalmarkt 

Berücksichtigung Marktpraxis und 
 regulatorische Compliance

•  Berücksichtigung der aktuellen Marktpraxis relevanter Vergleichsunternehmen bei der 
Vorstandsvergütung

•  Sicherstellung der Konformität mit den für Hannover Rück maßgeblichen gesetzlichen 
und regulatorischen Anforderungen

Transparenz •  Ex-Post-Veröffentlichung der Zielwerte und der Zielerreichung
•  Ex-Post-Veröffentlichung des individuellen Zu- bzw. Abschlags je Vorstandsmitglied
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Vergütungsstruktur
Der Leistungsbezug (Pay for Performance) und die langfristi-
ge Ausrichtung stehen als zentrale Gedanken der Vorstands-
vergütung der Hannover Rück im Vordergrund.

Um den Pay-for-Performance-Gedanken zu stärken, besteht 
die Ziel-Direktvergütung (Summe aus Festvergütung und 
Zielbeträgen der variablen Vergütungsbestandteile bei 100 % 
Zielerreichung) zu 40 % aus der Festvergütung und zu 60 % 
aus variablen Vergütungsbestandteilen. Die variable Vergü-
tung besteht aus einem Short-Term Incentive (STI) sowie ei-
nem Long-Term Incentive (LTI) mit einer Performanceperiode 
von vier Jahren.

Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige und langfris-
tige Entwicklung des Hannover Rück-Konzerns ausgerichtet. 
Der STI hat einen Anteil von 40 % an den variablen Vergü-
tungsbestandteilen und trägt somit 24 % zur Ziel-Direktver-
gütung bei. Auf den LTI mit einem Anteil von 60 % an den 
variablen Vergütungsbestandteilen entfallen 36 % der 
Ziel-Direktvergütung.

Struktur der Ziel-Direktvergütung L 72 

Überprüfung der Angemessenheit der 
 Vorstandsvergütung
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichts-
rat auf Grundlage des Vergütungssystems nach Empfehlun-
gen des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten festge-
legt. Bei der Festlegung der Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands berücksichtigt der Aufsichtsrat die Verantwortung 
und die Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder, ihre in-
dividuelle Leistung, die wirtschaftliche Lage sowie den Erfolg 
und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Die Üblichkeit der Vergütung im Vergleich zu anderen, ver-
gleichbaren Unternehmen (horizontaler Vergleich) sowie im 
Hinblick auf die Vergütungshöhe und -struktur innerhalb der 
Gesellschaft (vertikaler Vergleich) wurde vom Aufsichtsrat in 
seiner Sitzung am 2. November 2022 überprüft. Als Ver-
gleichsgruppe für den horizontalen Vergütungsvergleich 
wurden dabei die Unternehmen des DAX sowie des MDAX 
(die Hannover Rück SE ausgenommen) zum Stand vom 
1. September 2022 kombiniert herangezogen. Der vertikale 
Vergleich stützt sich auf die Relation der Vergütung des Vor-
stands zur Vergütung der Gesamtbelegschaft der Hannover 
Rück in Deutschland. Dabei wurden sowohl der Status quo 
als auch die zeitliche Entwicklung der Vergütungsrelationen 
betrachtet. Zudem wurde als weitere Indikation die Ziel-
direktver gütung des Vorstands einem Horizontalvergleich 
mit einer individuellen Vergleichsgruppe bestehend aus 
 relevanten Wettbewerbern unterzogen. Diese Vergleichs-
gruppe wird auch in der mehrjährigen variablen Vergütung 
zur Messung des relativen Total Shareholder Return genutzt. 
Der Aufsichtsrat hat für die Überprüfung der Angemessen-
heit der Vorstandsvergütung von seiner Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, einen externen und von Vorstand und Un-
ternehmen unabhängigen Vergütungsberater hinzuzuziehen.

Festsetzung der Zielvergütung
Jedem Vorstandsmitglied wird eine marktübliche Zielver-
gütung vertraglich zugesagt. Diese richtet sich nach seinem 
Verantwortungsbereich und seinen für die Tätigkeit relevan-
ten Kenntnissen und Erfahrungen.

Feste und variable Vergütungsbestandteile stehen in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander. Der feste Bestandteil 
hat einen ausreichend hohen Anteil an der Ziel-Gesamtver-
gütung, sodass es dem Unternehmen ermöglicht wird, eine 
flexible Bonuspolitik anzuwenden, einschließlich der Mög-
lichkeit, überhaupt keine variable Vergütung zu zahlen. Vor-
standsmitglieder haben so keinen Anreiz, zugunsten höherer 
Bonuszahlungen unangemessen hohe Risiken einzugehen.

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Zielvergütungen für 
jedes Vorstandsmitglied für das Geschäftsjahr 2022 dar. Die 
Zielvergütung umfasst die für das Geschäftsjahr zugesagte 
Vergütung, die im Falle einer 100 %-Zielerreichung gewährt 
wird.



Einladung zur Hauptversammlung 202310

 
Zielvergütung bei 100 % Zielerreichung

Jean-Jacques Henchoz
(Vorsitzender)

seit 1. April 2019

Sven Althoff
(Geschäftsbereichsvorstand /

Koordinator des Geschäftsfeldes
Schaden-Rückversicherung)

seit 1. August 2014

2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 840,0 26,9 840,0 520,0 39,5 520,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 14,2 0,5 14,5 16,8 1,3 16,5

Sonstiges 2 1.000,0 32,1 130,0

Fixe Vergütungsbestandteile 1.854,2 984,5 536,8 536,5

Einjährige variable Vergütung (STI) 504,0 16,2 504,0 312,0 23,7 312,0

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) 
(Performance Share Awards 2022 / 2021) 756,0 24,3 756,0 468,0 35,5 468,0

Variable Vergütungsbestandteile 1.260,0 1.260,0 780,0 780,0

Gesamtzielvergütung 3.114,2 100,0 2.244,5 1.316,8 100,0 1.316,5

Versorgungsaufwand 3 151,9 215,0 76,5 288,7

Claude Chèvre
(Geschäftsbereichsvorstand)

seit 1. November 2011

Clemens Jungsthöfel 4

(Finanzvorstand)
seit 1. September 2020

2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 520,0 39,5 520,0 430,0 39,7 400,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 16,0 1,2 15,4 9,0 0,8 8,4

Fixe Vergütungsbestandteile 536,0 535,4 439,0 408,4

Einjährige variable Vergütung (STI) 312,0 23,7 312,0 258,0 23,8 240,0

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) 
(Performance Share Awards 2022 / 2021) 468,0 35,6 468,0 387,0 35,7 360,0

Variable Vergütungsbestandteile 780,0 780,0 645,0 600,0

Gesamtzielvergütung 1.316,0 100,0 1.315,4 1.084,0 100,0 1.008,4

Versorgungsaufwand 3 106,6 148,7 84,5 103,2

1 Kosten für das Dienstfahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Versicherungsprämien und Sachbezüge sind zu den für steuerliche Zwecke 
ermittelten Werten angesetzt worden. Die Vorjahreswerte wurden zur Vergleichbarkeit angepasst. Der geldwerte Vorteil für Versicherungsprämien ist 
jetzt enthalten.

2 Für den Verfall von Leistungen beim vorherigen Arbeitgeber hat der Aufsichtsrat Jean-Jacques Henchoz vertraglich einen Ausgleich in Ratenzahlungen 
zugesagt. Die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 ist die letzte Rate aus dieser Vereinbarung, diese war außerdem abhängig von einer Wiederbestellung 
zum 1. April 2022.

3 Details zum Versorgungsaufwand siehe Tabelle „Ruhegeldzusagen“.
4 Clemens Jungsthöfel wurden vom Aufsichtsrat Zielvergütungen ab Juli 2022 vertraglich wie folgt zugesagt:  

Grundvergütung = 460 TEUR, STI = 276 TEUR, LTI = 414 TEUR.



11Einladung zur Hauptversammlung 2023

 
L 73 

Dr. Klaus Miller
(Geschäftsbereichsvorstand)

seit 1. September 2010

Dr. Michael Pickel
(Geschäftsbereichsvorstand)

seit 1. Januar 2000

2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 520,0 39,9 520,0 520,0 39,6 520,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 1,0 0,1 1,1 14,8 1,1 7,4

Fixe Vergütungsbestandteile 521,0 521,1 534,8 527,4

Einjährige variable Vergütung (STI) 312,0 24,0 312,0 312,0 23,7 312,0

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) 
(Performance Share Awards 2022 / 2021) 468,0 36,0 468,0 468,0 35,6 468,0

Variable Vergütungsbestandteile 780,0 780,0 780,0 780,0

Gesamtzielvergütung 1.301,0 100,0 1.301,1 1.314,8 100,0 1.307,4

Versorgungsaufwand 2 89,3 136,1 190,1 203,9

Silke Sehm 3

(Geschäftsbereichsvorstand)
seit 6. März 2019

2022 2021

in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 430,0 39,6 400,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 11,0 1,0 10,8

Fixe Vergütungsbestandteile 441,0 410,8

Einjährige variable Vergütung (STI) 258,0 23,8 240,0

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) 
(Performance Share Awards 2022 / 2021) 387,0 35,6 360,0

Variable Vergütungsbestandteile 645,0 600,0

Gesamtzielvergütung 1.086,0 100,0 1.010,8

Versorgungsaufwand 2 138,6 188,7

1 Kosten für das Dienstfahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Versicherungsprämien und Sachbezüge sind zu den für steuerliche Zwecke 
ermittelten Werten angesetzt worden. Die Vorjahreswerte wurden zur Vergleichbarkeit angepasst. Der geldwerte Vorteil für Versicherungsprämien ist 
jetzt enthalten.

2 Details zum Versorgungsaufwand siehe Tabelle „Ruhegeldzusagen“.
3 Silke Sehm wurden vom Aufsichtsrat Zielvergütungen ab Juli 2022 vertraglich wie folgt zugesagt:  

Grundvergütung = 460 TEUR, STI = 276 TEUR, LTI = 414 TEUR. 

Vergütungsrelationen (Pay Ratios)
Im Berichtsjahr betrug die Ziel-Gesamtvergütung des Vor-
standsvorsitzenden (ohne Ausgleichszahlung für den Verfall 
von Leistungen beim vorherigen Arbeitgeber) das 23-Fache 
der Ziel-Gesamtvergütung des Durchschnitts aller Mitarbei-
ter der Gesellschaft (ohne Vorstand). Die Ziel-Gesamtvergü-
tung des Durchschnitts aller Vorstandsmitglieder belief sich 
auf das 15-Fache der Ziel-Gesamtvergütung des Durch-
schnitts aller Mitarbeiter (ohne Vorstand). Die Ziel-Gesamt-
vergütung des Durchschnitts aller Mitarbeiter bezieht sich 
auf die Belegschaft der Hannover Rück in Deutschland; sie 

umfasst den Personalaufwand (exklusive Aufwand für Vor-
standsvergütung) für Löhne und Gehälter und die variablen 
Gehälter bei 100 %iger Zielerfüllung auf Vollzeitäquivalenz-
basis.

Einhaltung der Maximalvergütung
Der Aufsichtsrat hat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG für 
jedes Vorstandsmitglied eine betragsmäßige Höchstgrenze 
für die Summe aus Festvergütung, Nebenleistungen, STI und 
LTI sowie Altersversorgungsaufwand festgelegt („Maximal-
vergütung“). Die Maximalvergütung begrenzt sämtliche 
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 Auszahlungen, die aus der Zusage für ein Geschäftsjahr 
 resultieren, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Zuflusses. Die 
Maximalvergütung beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 
5.000.000 EUR und für alle anderen Vorstandsmitglieder 
3.000.000 EUR.

Die Einhaltung der Maximalvergütung für das Geschäftsjahr 
2022 kann final erst nach der Auszahlung der für das Jahr 
2022 zugeteilten Tranche des LTI, die im Jahr 2027 erfolgen 
wird, berichtet werden. Sollte die Auszahlung aus dem LTI zu 

einem Übersteigen der Maximalvergütung führen, wird der 
Auszahlungsbetrag entsprechend gekürzt, um die Einhaltung 
der Maximalvergütung sicherzustellen.

Anwendung des Vergütungssystems im  
Geschäftsjahr 2022
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bestand-
teile des Vergütungssystems der Hannover Rück im Ge-
schäftsjahr 2022 und die damit verbundenen Zielsetzungen:

Vergütungsbestandteile und ihre Zielsetzung L 74 

Vergütungs bestandteil / 
Vergütungsbedingung

Bemessungsgrundlage / Parameter Zielsetzung
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Festvergütung Die Festvergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten bar 
ausgezahlt.

•  Gewinnung und Bindung der  geeignetsten 
Vorstandsmitglieder

•  Honorierung des Verantwortungsbereichs, 
der Kenntnisse und der Erfahrung der 
einzelnen Vorstandsmitglieder

Nebenleistungen Fahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Unfall-, 
Reisegepäck- und D & O-Versicherung in angemessener Höhe

•  Gewährung von marktüblichen Neben-
leistungen und Altersversorgungs-
systemen zur Gewinnung und Bindung  
der geeignetsten Vorstandsmitglieder

Altersversorgung Beitragsorientierte Zusage: jährlicher Finanzierungsbeitrag in 
Höhe von 25 % der definierten Bemessungsgrundlage
Herr Dr. Pickel: Fortführung einer leistungsorientierten 
Zusage (Altzusage), d. h. Zusage für ein Ruhegehalt, das sich 
als Prozentsatz der ruhegeldfähigen festen jährlichen Bezüge 
errechnet.
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Short-Term 
Incentive (STI)

Zielbonusmodell
Leistungskriterien:
•  Hannover Rück-Konzern-RoE des Geschäftsjahres 2022
•  Individuelle Leistungskriterien des Geschäftsjahres 2022 

(finanziell und nichtfinanziell, inklusive ESG-Ziele) 
Cap: 200 % des STI-Zielbetrags

•  Incentivierung des Erreichens oder 
Übertreffens der jährlichen Unterneh-
mens- und Geschäftsbereichsziele und 
Honorierung des individuellen Beitrags 
zum Ergebnis und zur Nachhaltigkeit

Long-Term 
 Incentive (LTI)

Performance Share Plan  
(„Hannover Rück Performance Shares“)
Vierjährige Performanceperiode
LTI-Zuteilungswert ist abhängig von der festgestellten 
Zielerreichung für:
•  Hannover Rück-Konzern-RoE des Geschäftsjahres 2022
•  Individuelle Leistungskriterien des Geschäftsjahres 2022
Leistungskriterien:
•  Kursentwicklung der Hannover Rück-Aktie  

(zzgl. Dividenden)
•  Relativer Total Shareholder Return (gegenüber den 

relevanten Wettbewerbern: Munich Re, Swiss Re,  
Everest Re, Reinsurance Group of America, SCOR)

Cap: 400 % des LTI-Zielbetrags (max. 200 % LTI-Zuteilungs-
wert + max. 200 % gemessen am relativen TSR)

•  Anerkennung des Erfolgs im  
Geschäftsjahr 2022

•  Anreizsetzung zur Schaffung von 
langfristigem Shareholder Value

•  Motivation zur Outperformance der 
Wettbewerber

Nachträgliche Adjustierung der Zielwerte / Vergleichspara meter für Jahres- und Mehrjahresbonus ist ausgeschlossen.
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Maximal-
vergütung

Vorstandsvorsitzender: 5.000.000 EUR
Übrige Vorstandsmitglieder: 3.000.000 EUR

•  Begrenzung der für ein Geschäftsjahr 
zugesagten Gesamtvergütung

•  Erfüllung der regulatorischen Vorgaben 
des Aktiengesetzes

Malus und 
Clawback

Möglichkeit des Aufsichtsrats, im Falle von grobem Fehl-
verhalten oder fehlerhaftem Konzernabschluss die variable 
Vergütung teilweise oder vollständig einzubehalten („Malus“) 
oder zurückzufordern („Clawback“)
Des Weiteren Reduzierung oder Entfall der variablen 
Vergütung möglich, wenn regulatorisch erforderlich

•  Stärkung der Position des Aufsichtsrats im 
Falle von schweren Compliance-Verstößen
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Feste Vergütungsbestandteile
Festvergütung
Die Festvergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten bar 
ausgezahlt. Sie orientiert sich insbesondere an dem Aufga-
benspektrum und der Berufserfahrung des jeweiligen Vor-
standsmitglieds.

Nebenleistungen
Die Vorstandsmitglieder erhalten zusätzlich bestimmte nicht 
leistungsbezogene Nebenleistungen im marktüblichen Rah-
men, die in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Für 
die Dauer der Vorstandsbestellung wird ein Fahrzeug zur 
dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. 
Die Versteuerung des geldwerten Vorteils für die private Nut-
zung des Dienstwagens erfolgt durch das Vorstandsmitglied. 
Des Weiteren gewährt die Gesellschaft ihren Vorstandsmit-
gliedern im Rahmen von Gruppenverträgen Versicherungs-
schutz in angemessener Höhe (Unfall-, Reisegepäck- und 
D & O-Versicherung).

Wenn ein neues Vorstandsmitglied einen Bonus des vorhe-
rigen Arbeitgebers verliert, werden in Ausnahmefällen 
 Sign-on- bzw. Recruitment-Boni bezahlt. Der Ausgleich ver-
lorener Vergütungsbestandteile des vorherigen Arbeitgebers 
erfolgt in der Regel in mehreren Teilzahlungen und ist an 
Auszahlungsvoraussetzungen geknüpft.

Altersversorgung
Mit Ausnahme von Herrn Dr. Pickel, der eine endgehaltsbe-
zogene Zusage auf ein jährliches Ruhegehalt hat, haben die 
Vorstandsmitglieder eine beitragsorientierte Versorgungszu-
sage. Weitere Informationen dazu sind im Abschnitt „Leistun-
gen im Falle des Ausscheidens“ zu finden.

Variable Vergütungsbestandteile
Die variablen Vergütungsbestandteile bestehen aus einem 
Short-Term Incentive (STI), dessen Bemessungsgrundlage 
das jeweilige Geschäftsjahr darstellt, sowie einem Long-Term 
Incentive (LTI) mit einer Performanceperiode von vier Jahren.

Die Leistungskriterien zur Messung und Beurteilung der Ziel-
erreichung sind aus der Unternehmensstrategie der Han-
nover Rück abgeleitet. Dazu sind die variablen Vergütungs-
bestandteile so ausgestaltet, dass sie die langfristige 
Entwicklung des Hannover Rück-Konzerns fördern. Die nach-
stehende Übersicht stellt die enge Verknüpfung zwischen 
den Leistungskriterien und den weiteren Aspekten der varia-
blen Vergütung und der Unternehmensstrategie dar und er-
läutert, auf welche Weise die variable Vergütung die nachhal-
tige Entwicklung der Hannover Rück fördert.

Die Gesellschaft gewährt den Vorstandsmitgliedern grund-
sätzlich keine garantierte variable Vergütung.

Variable Vergütungsbestandteile L 75 

Vergütungs-
bestandteil

Leistungskriterium / Aspekt Strategiebezug / Förderung der langfristigen Entwicklung

Short-Term 
Incentive 

(STI)

Konzern-RoE •  RoE: eine der strategischen Steuerungsgrößen der Hannover Rück
•  Zielwert im Einklang mit der Zielsetzung der Erzielung einer nachhaltigen 

Wertschaffung

Individueller Zu- bzw. Abschlag •  Berücksichtigung des individuellen Beitrags der Vorstandsmitglieder und 
der Ergebnisse der von ihnen verantworteten Geschäftsbereiche

•  Implementierung von Nachhaltigkeitszielen in die Vorstandsvergütung

Long-Term 
Incentive 

(LTI)

Zuteilungswert in Abhängigkeit von 
der STI-Zielerreichung

•  Höhere Anreizsetzung zur Zielerreichung im STI
•  Stärkung des Pay-for-Performance-Gedankens

Aktienkursentwicklung •  Verknüpfung der Aktienkursentwicklung und der Vorstandsvergütung
•  Harmonisierung der Interessen von Vorstand und Aktionären

Vierjährige Performanceperiode •  Ausrichtung auf den langfristigen Erfolg und Sicherstellung der 
 langfristigen Entwicklung der Hannover Rück

Relativer TSR •  Incentivierung zur langfristigen Outperformance relevanter Wettbewerber 
am Kapitalmarkt (2022: Munich Re, Swiss Re, Everest Re, Reinsurance 
Group of America, SCOR)
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Short-Term Incentive (STI)
Grundlagen
Der STI ist auf den geschäftlichen Erfolg der Hannover Rück 
im jeweiligen Geschäftsjahr ausgerichtet. Neben dem finanzi-
ellen Leistungskriterium Eigenkapitalrendite (Return on 
Equity – RoE) des Hannover Rück-Konzerns gemäß Konzern-
abschluss der Hannover Rück SE („Konzern-RoE“) wird bei 
der Ermittlung des Auszahlungsbetrags ein individueller Zu- 
bzw. Abschlag berücksichtigt, der sowohl finanzielle als auch 
nichtfinanzielle Leistungskriterien, insbesondere Nachhaltig-
keitsziele, umfasst und neben der Gesamtverantwortung des 
Vorstands auch die jeweiligen Geschäftsbereichsverantwor-
tungen der einzelnen Vorstandsmitglieder berücksichtigt. 
Damit trägt der STI der Zielsetzung einer hohen und stabilen 

Eigenkapitalrendite des Hannover Rück-Konzerns Rechnung, 
fördert die Umsetzung vorstands- bzw. ressortspezifischer 
strategischer Fokusthemen und bezieht die Interessen unse-
rer Investoren, Kunden, Mitarbeiter und weiterer wichtiger 
Stakeholder ein.

Die Grundlage für die Auszahlung des STI bildet der vertrag-
lich festgelegte STI-Zielbetrag, dem eine Gesamtzielerrei-
chung von 100 % zugrunde liegt. Die Gesamtzielerreichung 
(inklusive des individuellen Zu- bzw. Abschlags) kann Werte 
zwischen 0 % und 200 % des STI-Zielbetrags annehmen. So-
mit ist der Auszahlungsbetrag aus dem STI auf 200 % des 
Zielbetrags begrenzt.

Berechnung des Short-Term Incentive (STI) L 76 

STI-Zielbetrag
in EUR

Zu-/Abschlag auf 
Basis individueller 

Leistung 

Konzern
Zielerreichung

-RoE
(strategische Zielrendite)

Bemessungszeitraum = Geschäftsjahr 2022

Auszahlungsbetrag
in EUR

(Cap: 200 % des 
STI-Zielbetrags)

=

+ / – 25 Prozentpunkte
Mögliche Zielerreichung 

0 – 200 % 

Mögliche Gesamtzielerreichung: inkl. Zu- / Abschlag 0 – 200 %
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Finanzielles Leistungskriterium
Maßgebliches finanzielles Leistungskriterium für den STI ist 
mit einer Gewichtung von 100 % der Konzern-RoE des Ge-
schäftsjahres im Vergleich mit einer strategischen Zielrendi-
te, die auf Basis des risikofreien Zinses zuzüglich eines ambi-
tionierten Renditeaufschlags ermittelt wird. Der risikofreie 
Zinssatz ist der durchschnittliche Marktzins der vergangenen 
fünf Jahre für zehnjährige deutsche Staatsanleihen, wobei 
der Durchschnitt auf der Grundlage des jeweiligen Zinssatzes 
zum Jahresende berechnet wird. Der Konzern-RoE ist einer 
der zentralen Leistungsindikatoren im Steuerungssystem der 
Hannover Rück und als solcher auch in der Vergütung des 
Vorstands implementiert. Hannover Rück verfolgt das Ziel ei-
ner hohen Eigenkapitalrendite. Der Konzern ist dabei auf eine 
nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet. Durch die Verwen-
dung des Konzern-RoE als maßgebliches Leistungskriterium 
für den STI werden Anreize gesetzt, um diese Zielsetzung zu 
erreichen.

Der Zielwert für den Konzern-RoE sowie der Zielkorridor mit 
oberem und unterem Schwellenwert werden vom Aufsichts-
rat jeweils im Voraus für das kommende Geschäftsjahr fest-

gelegt. Der Zielwert orientiert sich dabei an der zum Zeit-
punkt seiner Festlegung geltenden strategischen Zielrendite 
des Hannover Rück-Konzerns.

Für das Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat für den Kon-
zern-RoE einen Zielwert (100 % Zielerreichung) von 900 Ba-
sispunkten über dem risikofreien Zinssatz festgelegt. Dies 
steht im Einklang mit dem strategischen Ziel der Gesellschaft, 
durch eine Eigenkapitalrendite von mindestens 900 Basis-
punkten über dem risikofreien Zinssatz eine nachhaltige 
Wertschaffung zu erzielen. Der untere Schwellenwert ist fest-
gelegt als der risikofreie Zins ohne Renditeaufschlag, wäh-
rend der obere Schwellenwert auf 1.800 Basispunkte über 
dem risikofreien Zinssatz festgelegt wurde.

Der risikofreie Zinssatz der zehnjährigen deutschen Staatsan-
leihen im 5-Jahres-Durchschnitt betrug per Ende 2022 
0,37 %. Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich daher ein 
Ziel-RoE von 937 Basispunkten. Im Geschäftsjahr 2022 wur-
de ein Konzern-RoE von 14,1 % (1410 Basispunkten) erzielt. 
Dies entspricht einer Zielerreichung des Leistungskriteriums 
Konzern-RoE von 150,5 %.

Zielerreichung Konzern-RoE im Geschäftsjahr 2022 L 77 

RoE
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100 %

0 %

200 %

0,37 %
0 Basispunkte oberhalb

des risikofreien Zinssatzes

9,37 %
900 Basispunkte oberhalb
des risikofreien Zinssatzes

18,37 %
1.800 Basispunkte oberhalb
des risikofreien Zinssatzes

Konzern-RoE 14,1 %

Risikofreier 
Zinssatz

0,37 %

Ziel-RoE 9,37 %

Zielerreichung 150,5 %

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat in seiner Sit-
zung am 2. November 2022 den Zielwert für den Konzern-RoE 
(strategische Zielrendite) von 900 auf 1.000 Basispunkte über 
dem risikofreien Zinssatz angehoben, um dem erwarteten 
Anstieg der RoE-Kennzahl durch die Umstellung auf den neu-
en Rechnungslegungsstandard IFRS 17 Rechnung zu tragen.
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Individueller Zu- bzw. Abschlag
Durch einen individuellen Zu- bzw. Abschlag auf die Ziel-
erreichung des Leistungskriteriums Konzern-RoE kann der 
Aufsichtsrat zusätzlich zum finanziellen Erfolg des Hannover 
Rück-Konzerns den individuellen Beitrag des Vorstands-
mitglieds und gegebenenfalls des von ihm verantworteten 
Geschäftsbereichs zum Ergebnis sowie die Erreichung von 
Nachhaltigkeitszielen im Rahmen des STI berücksichtigen. 
Die Festlegung der Höhe des Zu- bzw. Abschlags, die sich in 
einer Bandbreite von -25 Prozentpunkten bis +25 Prozent-
punkten bewegen kann, erfolgt durch den Aufsichtsrat nach 

pflichtgemäßem Ermessen. Die Kriterien und Kennzahlen zur 
Ermittlung des individuellen Zu- bzw. Abschlags werden vom 
Aufsichtsrat jeweils im Voraus für das kommende Geschäfts-
jahr festgelegt und den Mitgliedern des Vorstands mitgeteilt.

Für das Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat für die ein-
zelnen Vorstandsmitglieder die folgenden Kriterien und 
Kennzahlen sowie auf dieser Basis im Anschluss an das Ge-
schäftsjahr die folgenden individuellen Zu- bzw. Abschläge 
festgelegt:

Individuelle Zielvorgaben und Zielerreichungen der Vorstandsmitglieder L 78 

Individueller Beitrag zum Ergebnis Nachhaltigkeit

Vorstandsmitglied Performance Dividendenfähigkeit / 
Schüttung

Strategisches Ziel Führung / Engagement (OHC 1) Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie Individueller Zu- bzw. Abschlag 
in %

Jean-Jacques Henchoz Über Leistungskriterium 
Konzern-RoE abgedeckt

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023;
Implementierung der strategischen Initiativen

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Weiterentwicklung der HR-Nachhaltigkeits-
strategie; Implementierung Maßnahmenkatalog

0 %-Pkt.

Sven Althoff IVC 2 Schaden- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Weiterentwicklung P & C 3-Strate-
gie, Umsetzung strategische Initiative Client Excellence

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

0 %-Pkt.

Claude Chèvre IVC 2 Personen- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Umsetzung der strategischen 
Initiativen APAC 5 L & H 6, Client Excellence, Innova-
tion & digitale Strategie

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

+5 %-Pkt.

Clemens Jungsthöfel Über Leistungskriterium 
Konzern-RoE abgedeckt

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Implementierung IFRS 17, 
künftige organisatorische Aufstellung im Finanzressort, 
Kapitalanlagen

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit im Handlungsfeld 
„ESG 4 im Asset-Management“

+15 %-Pkt.

Dr. Klaus Miller IVC 2 Personen- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Ausbau Financial-Solutions- 
Geschäft, Inforce Management

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

+7,5 %-Pkt.

Dr. Michael Pickel IVC 2 Schaden- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Umsetzung strategische Initiative 
APAC 5 P & C 3 und Innovation und digitale Strategie

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

0 %-Pkt.

Silke Sehm IVC 2 Schaden- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkt auf Umsetzung der strategischen 
Initiativen Client Excellence und Innovation und digitale 
Strategie

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

+5 %-Pkt.

1 OHC (Organisational Health Check) = Mitarbeiterumfrage, die die Gesundheit einer Organisation misst und damit ein Indikator dafür ist, wie eine  
Organisation sich ausrichtet, ihre Vorhaben optimal umsetzt und sich erneuert, um ihre Ziele dauerhaft zu erreichen.

2 IVC (Intrinsic Value Creation) = ein Instrument der wertorientierten Unternehmenssteuerung, mit dem die Erreichung langfristiger Ziele auf Ebene des  
Konzerns, der Geschäftsfelder und der operativen Einheiten gemessen wird.

3 P & C = Schaden-Rückversicherung
4 ESG = Environmental, Social, Governance (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
5 APAC = Region Asien-Pazifik
6 L & H = Personen-Rückversicherung
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Individuelle Zielvorgaben und Zielerreichungen der Vorstandsmitglieder L 78 

Individueller Beitrag zum Ergebnis Nachhaltigkeit

Vorstandsmitglied Performance Dividendenfähigkeit / 
Schüttung

Strategisches Ziel Führung / Engagement (OHC 1) Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie Individueller Zu- bzw. Abschlag 
in %

Jean-Jacques Henchoz Über Leistungskriterium 
Konzern-RoE abgedeckt

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023;
Implementierung der strategischen Initiativen

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Weiterentwicklung der HR-Nachhaltigkeits-
strategie; Implementierung Maßnahmenkatalog

0 %-Pkt.

Sven Althoff IVC 2 Schaden- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Weiterentwicklung P & C 3-Strate-
gie, Umsetzung strategische Initiative Client Excellence

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

0 %-Pkt.

Claude Chèvre IVC 2 Personen- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Umsetzung der strategischen 
Initiativen APAC 5 L & H 6, Client Excellence, Innova-
tion & digitale Strategie

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

+5 %-Pkt.

Clemens Jungsthöfel Über Leistungskriterium 
Konzern-RoE abgedeckt

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Implementierung IFRS 17, 
künftige organisatorische Aufstellung im Finanzressort, 
Kapitalanlagen

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit im Handlungsfeld 
„ESG 4 im Asset-Management“

+15 %-Pkt.

Dr. Klaus Miller IVC 2 Personen- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Ausbau Financial-Solutions- 
Geschäft, Inforce Management

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

+7,5 %-Pkt.

Dr. Michael Pickel IVC 2 Schaden- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkten auf Umsetzung strategische Initiative 
APAC 5 P & C 3 und Innovation und digitale Strategie

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

0 %-Pkt.

Silke Sehm IVC 2 Schaden- 
Rückversicherung

Dividendenfähigkeit der 
Hannover Rück SE

Erfolgreiche Einführung des Strategiezyklus 2021 – 2023 
mit Schwerpunkt auf Umsetzung der strategischen 
Initiativen Client Excellence und Innovation und digitale 
Strategie

Veränderung OHC 1-Score 2021 / 2022; relative 
Verbesserung des OHC 1-Score in bestimmten 
Fokus gebieten

Förderung der Nachhaltigkeit in den Handlungs-
feldern „ESG 4 im Versicherungsgeschäft“ und 
„Sustainable Protection“

+5 %-Pkt.

1 OHC (Organisational Health Check) = Mitarbeiterumfrage, die die Gesundheit einer Organisation misst und damit ein Indikator dafür ist, wie eine  
Organisation sich ausrichtet, ihre Vorhaben optimal umsetzt und sich erneuert, um ihre Ziele dauerhaft zu erreichen.

2 IVC (Intrinsic Value Creation) = ein Instrument der wertorientierten Unternehmenssteuerung, mit dem die Erreichung langfristiger Ziele auf Ebene des  
Konzerns, der Geschäftsfelder und der operativen Einheiten gemessen wird.

3 P & C = Schaden-Rückversicherung
4 ESG = Environmental, Social, Governance (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
5 APAC = Region Asien-Pazifik
6 L & H = Personen-Rückversicherung
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Gesamtzielerreichung und Auszahlung aus dem STI 2022
Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzielerreichung sowie 
den sich daraus ergebenen Auszahlungsbetrag pro Vor-
standsmitglied für den STI 2022:

Gesamtzielerreichung und Auszahlung aus dem STI 2022 L 79 

Vorstandsmitglied Zielbetrag  
in TEUR

Zielerreichung 
Konzern-RoE

Individueller  
Zu- bzw. Abschlag

Gesamtziel-
erreichung

Auszahlungs- 
betrag in TEUR

Jean-Jacques Henchoz 504 150,5 % 0,0 % 150,5 % 758,5

Sven Althoff 312 150,5 % 0,0 % 150,5 % 469,6

Claude Chèvre 312 150,5 % 5,0 % 155,5 % 485,2

Clemens Jungsthöfel 258 150,5 % 15,0 % 165,5 % 427,0

Dr. Klaus Miller 312 150,5 % 7,5 % 158,0 % 493,0

Dr. Michael Pickel 312 150,5 % 0,0 % 150,5 % 469,6

Silke Sehm 258 150,5 % 5,0 % 155,5 % 401,2

Gesamt 2.268 3.504,1

Long-Term Incentive (LTI)
Grundlagen
Der LTI leistet einen zentralen Beitrag zur Angleichung der 
Interessen des Vorstands an die unserer Aktionäre. Durch 
eine relative Erfolgsmessung der Performance der Hannover 
Rück-Aktie werden Anreize zur langfristigen Outperformance 
unserer Wettbewerber am Kapitalmarkt gesetzt.

Der LTI ist in Form eines Performance Share Plans ausgestal-
tet und incentiviert damit die Wertsteigerung der Hannover 

Rück-Aktie im Sinne unserer Investoren. Die Höhe des 
LTI-Zuteilungswertes basiert auf dem vertraglich vereinbar-
ten LTI-Zielbetrag (Zielerreichung 100 %) und ist abhängig 
von der im Rahmen des STI für das jeweilige Geschäftsjahr 
festgestellten Zielerreichung des finanziellen Leistungskrite-
riums Konzern-RoE sowie dem durch den Aufsichtsrat für das 
Geschäftsjahr festgelegten individuellen Zu- bzw. Abschlag 
(Gesamtzielerreichung).

Berechnung des Long-Term-Incentive-(LTI-)Zuteilungswertes L 80 

LTI-Zielbetrag
in EUR

Zu-/Abschlag auf 
Basis individueller 

Leistung 

Konzern-RoE
(strategische Zielrendite)

Bemessungszeitraum = Geschäftsjahr

LTI-
Zuteilungswert

(Cap: 200 % des 
LTI-Zielbetrags)

=

Mögliche Zielerreichung 
0 – 200 % 

Mögliche Gesamtzielerreichung inkl. Zu- / Abschlag 0 – 200 %

+ / – 25 Prozentpunkte

Zielerreichung

Mögliche Gesamtzielerreichung: inkl. Zu- / Abschlag 0 – 200 %

in EUR
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Auf Basis der Gesamtzielerreichung des STI 2022 erfolgt im 
Geschäftsjahr 2023 die Zuteilung der LTI-Tranche 2022 (Han-
nover Rück Performance Share Awards 2022). Die Anzahl der 
zugeteilten Hannover Rück Performance Shares ergibt sich 
aus dem LTI-Zuteilungswert sowie dem durchschnittlichen 
Aktienkurs der Hannover Rück über einen Zeitraum von 15 
Börsenhandelstagen vor bis 15 Börsenhandelstagen nach der 
Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung im Jahr der Zuteilung. 
Die Hannover Rück Performance Shares haben eine Laufzeit 
von insgesamt vier Jahren („Performanceperiode“). Die Aus-
zahlung der LTI-Tranche 2022 erfolgt im Anschluss an die 
vierjährige Performanceperiode im Kalenderjahr 2027.

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Aspekte der Zutei-
lung der LTI-Tranche 2022 dar.

Zuteilung der LTI-Tranche 2022 L 81 

Vorstandsmitglied Zielbetrag  
in TEUR

Gesamt ziel-
erreichung  

des STI 2022

Zuteilungs-
wert  

in TEUR

Jean-Jacques Henchoz 756,0 150,5 % 1.137,8

Sven Althoff 468,0 150,5 % 704,3

Claude Chèvre 468,0 155,5 % 727,7

Clemens Jungsthöfel 387,0 165,5 % 640,5

Dr. Klaus Miller 468,0 158,0 % 739,4

Dr. Michael Pickel 468,0 150,5 % 704,3

Silke Sehm 387,0 155,5 % 601,8

Gesamt 3.402,0 5.255,8

Am Ende der vierjährigen Performanceperiode wird zunächst 
der Auszahlungsbasisbetrag basierend auf der Aktien-
kursentwicklung der Hannover Rück-Aktie berechnet. Dieser 
ergibt sich aus der zugeteilten Anzahl der Hannover Rück 
Performance Shares (LTI-Tranche 2022) und dem durch-
schnittlichen Aktienkurs der Hannover Rück SE über einen 
Zeitraum von 15 Börsenhandelstagen vor bis 15 Börsenhan-
delstagen nach der Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung im 
Jahr des Ablaufs der vierjährigen Performanceperiode (2027) 
zuzüglich der während der Performanceperiode gezahlten 
Dividenden. Die Wertentwicklung spiegelt also die Gesamt-
aktionärsrendite vollständig wider.

Berechnung des LTI-Auszahlungsbasisbetrags (Berücksichtigung der Aktienkursentwicklung) L 82 

Anzahl zugeteilter HR Performance Shares

Performanceperiode = 4 Jahre

/

Auszahlungsbasis-
betrag
in EUR

=

=

LTI-
Zuteilungswert

(Cap: 200 % des 
LTI-Zielbetrags)

in EUR

Ø Aktienkurs

(zu Beginn der 
Performanceperiode)

in EUR

Ø Aktienkurs
zzgl. Dividenden

(am Ende der
Performanceperiode)

in EUR
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Der finale Auszahlungsbetrag ergibt sich aus dem Auszah-
lungsbasisbetrag und der Zielerreichung des relativen Total 
Shareholder Return („relativer TSR“) gemessen gegenüber 
der Vergleichsgruppe (Munich Re, Swiss Re, Everest Re, 
Reinsurance Group of America, SCOR). Der Auszahlungsbe-
trag für den LTI ist auf 200 % des LTI-Zuteilungswertes be-

grenzt und kann sich somit auf insgesamt maximal 400 % des 
LTI-Zielbetrags belaufen (max. 200 % LTI-Zuteilungswert + 
max. 200 % gemessen am relativen TSR) – solange die Sum-
me aller Vergütungsbestandteile die Maximalvergütung nach 
§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG nicht überschreitet.

Berechnung des LTI-Auszahlungsbetrags unter Berücksichtigung der Performancevergleichsgruppe L 83 

Auszahlungsbasis-
betrag
in EUR

Auszahlungsbetrag
in EUR

(Cap: 400 % des 
LTI-Zielbetrags)

Relativer TSR
(gemessen gegen individuelle Peergroup)

Performanceperiode = 4 Jahre

Mögliche Zielerreichung 0 – 200 % =

Finanzielles Leistungskriterium
Maßgebliches Leistungskriterium für den finalen Auszah-
lungsbetrag des LTI ist der relative TSR. Durch den relativen 
TSR wird ein externes, auf den Kapitalmarkt ausgerichtetes 
Leistungskriterium in die variable Vergütung integriert, das 
eine relative Erfolgsmessung sowie die Angleichung der Inte-
ressen von Vorstand und Aktionären ermöglicht. Der relative 
TSR bildet die Entwicklung des Aktienkurses der Hannover 
Rück während der vierjährigen Performanceperiode ein-
schließlich Bruttodividenden im Vergleich zu der Ver gleichs-
gruppe, bestehend aus relevanten Wettbewerbern der Ver-
sicherungsbranche (sog. Peergroup), ab. Somit setzt der LTI 
Anreize zur Erzielung einer langfristig und nachhaltig starken 
Performance der Hannover Rück-Aktie am Kapitalmarkt.

Die Zielerreichung für den relativen TSR wird durch einen 
Vergleich des TSR der Aktie der Hannover Rück SE im Ver-
gleich zu den Aktien der Unternehmen der Vergleichsgruppe 
während der vierjährigen Performanceperiode ermittelt. 
Dazu wird der TSR der Hannover Rück-Aktie in der jeweiligen 
Performanceperiode dem ungewichteten durchschnittlichen 
TSR der Vergleichsgruppe gegenübergestellt. Die Vergleichs-
gruppe wird vor Beginn jeder Performanceperiode einer neu-
en LTI-Tranche vom Aufsichtsrat überprüft. Für die LTI-Tran-
che 2022 besteht sie aus den folgenden Unter nehmen:

• Munich Re

• Swiss Re

• Everest Re

• RGA (Reinsurance Group of America)

• SCOR

Entspricht der TSR der Hannover Rück-Aktie dem ungewich-
teten durchschnittlichen TSR der Vergleichsgruppe, so be-
trägt die Zielerreichung für den relativen TSR 100 %. Jeder 
Prozentpunkt, um den der TSR der Hannover Rück-Aktie den 
ungewichteten durchschnittlichen TSR der Vergleichsgruppe 
über- bzw. unterschreitet, führt zu einer Erhöhung bzw. Ver-
minderung der Zielerreichung in entsprechender Höhe (line-
are Skalierung). Liegt der TSR der Hannover Rück-Aktie um 
100 Prozentpunkte oder mehr über dem ungewichteten 
durchschnittlichen TSR der Vergleichsgruppe, so beträgt die 
Zielerreichung für den relativen TSR 200 %. Eine weitere 
Steigerung des relativen TSR führt dann zu keiner weiteren 
Erhöhung der Zielerreichung. Liegt der TSR der Hannover 
Rück-Aktie um 100 Prozentpunkte oder mehr unter dem un-
gewichteten durchschnittlichen TSR der Vergleichsgruppe, 
so beträgt die Zielerreichung für den relativen TSR 0 %.
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Die Zielerreichung für die LTI-Tranche 2022 wird nach Ablauf 
der Performanceperiode im Vergütungsbericht 2027 offenge-
legt.

Auszahlungen aus mehrjährigen variablen 
 Vergütungsbestandteilen
Im Geschäftsjahr 2022 ist es zu Auszahlungen aus mehrjähri-
gen variablen Vergütungsbestandteilen des alten Vergü-
tungssystems gekommen, das bis zum Ende des Geschäfts-
jahres 2020 zur Anwendung kam. Darin bestand die variable 
Vergütung für ein Geschäftsjahr aus einem Konzernbonus 
und einem Individualbonus sowie bei Vorstandsmitgliedern 
mit der Verantwortung für einen bestimmten Geschäftsbe-
reich aus einem Geschäftsbereichsbonus. Der für jedes Vor-
standsmitglied festgesetzte Betrag wurde zu 60 % nach Ab-
lauf des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt, während 
20 % als virtuelle Aktien (Hannover Rück Share Awards) zu-
geteilt wurden und weitere 20 % in eine sogenannte Bo-
nusbank eingestellt wurden. Die auf Basis der Zielerreichung 
der variablen Vergütung des Geschäftsjahres 2017 im Ge-
schäftsjahr 2018 zugeteilten Hannover Rück Share Awards 
(Hannover Rück Share Awards 2017) sowie der auf Basis der 
Zielerreichung der variablen Vergütung des Geschäftsjahres 
2018 im Geschäftsjahr 2019 in die Bonusbank eingestellte 
Betrag (Bonusbank 2018) wurde im Jahr 2022 ausgezahlt.

Hannover Rück Share Awards 2017
Nach Festsetzung der variablen Vergütung für ein Geschäfts-
jahr erfolgte nach dem bis 2020 gültigen Vergütungssystem 
eine automatische Zuteilung der Hannover Rück Share 
Awards im Gegenwert von 20 % der festgesetzten variablen 
Vergütung. Der Wert der Aktie bei Zuteilung wurde an- 
hand des ungewichteten arithmetischen Mittelwertes der 
 Xetra-Schlusskurse der fünf Handelstage vor bis fünf Handel-
stage nach der Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung ermittelt. 
Nach einer Sperrfrist von vier Jahren erfolgte die Auszahlung 
des auf den Auszahlungszeitpunkt ermittelten Wertes der 
Hannover Rück Share Awards. Der Wert der Aktie wird dabei 
anhand des ungewichteten arithmetischen Mittelwertes der 
Xetra-Schlusskurse der fünf Handelstage vor bis fünf Handel-
stage nach der Konzern-Bilanzaufsichtsratssitzung ermittelt. 
Zusätzlich wird die Summe aller während der Sperrfrist aus-
geschütteten Dividenden je Aktie ausgezahlt.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Sperrfrist der im Geschäftsjahr 
2018 auf Basis der variablen Vergütung 2017 zugeteilten 
Hannover Rück Share Awards geendet und ist der ermittelte 
Wert ausgezahlt worden.
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Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Hannover 
Rück Share Awards 2017:

Auszahlung HR Share Awards (HR SA) 2017 L 85 

Vorstandsmitglied Zuteilungswert 
20 % der 
variablen 

Vergütung 2017 
in TEUR

Durchschnittl. 
Aktienkurs bei 

Zuteilung 
in EUR

Anzahl 
 zugeteilter  

HR SA 

Durchschnittl. 
Aktienkurs am 

Ende der 
Sperrfrist

in EUR

Summe der 
ausgeschütteten 

Dividenden je 
Aktie

in EUR

Auszahlungs-
betrag 2022 

in TEUR

Sven Althoff 109,6 111,65 982 148,86 20,25 166,1

Claude Chèvre 125,8 111,65 1.127 148,86 20,25 190,6

Dr. Klaus Miller 105,8 111,65 948 148,86 20,25 160,3

Dr. Michael Pickel 118,6 111,65 1.063 148,86 20,25 179,8

Silke Sehm 1

Seit 6. März 2019 – – – – – 115,6

1 Die Auszahlung an Frau Silke Sehm bezieht sich auf HR SA, die ihr für ihre Tätigkeit als Führungskraft vor ihrer Bestellung zum Vorstandsmitglied 
zugeteilt wurden.

Bonusbank 2018
Im Geschäftsjahr 2022 ist ferner der im Geschäftsjahr 2019 
auf Basis der variablen Vergütung 2018 in die Bonusbank 
eingestellte Betrag zur Auszahlung gekommen.

Zur Auszahlung steht jeweils derjenige positive Betrag an, 
der drei Jahre vor dem Auszahlungszeitpunkt eingestellt 
 wurde, soweit er den Saldo der Bonusbank unter Berücksich-
tigung der Gutschriften / Belastungen bis einschließlich der-
jenigen für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr nicht über-
steigt. Anstehende, nicht durch einen positiven Saldo der 
Bonusbank gedeckte Auszahlungen verfallen.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Bonusbank 
2018:

Auszahlung der Bonusbank 2018 L 86 

Vorstandsmitglied Eingestellter Betrag 
(20 % der variablen 

Vergütung 2018)
in TEUR

Auszahlungs-
betrag 2022 

in TEUR

Sven Althoff 117,6 117,6

Claude Chèvre 119,6 119,6

Dr. Klaus Miller 111,0 111,0

Dr. Michael Pickel 161,8 161,8
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Überblick über mehrjährige variable 
 Vergütungsbestandteile
Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die mehr-
jährigen variablen Vergütungsbestandteile:

Mehrjährige variable Vergütungsbestandteile L 87 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Variable 
Vergütung

2017

Variable 
Vergütung

2018

Variable 
Vergütung

2019

Variable 
Vergütung

2020

Bonusbank 2017

Hannover Rück Share Awards 2017

Bonusbank 2018

Hannover Rück Share Awards 2018

Bonusbank 2019

Hannover Rück Share Awards 2019

Bonusbank 2020

Hannover Rück Share Awards 2020

STI
2022

LTI-Tranche 2022
(Hannover Re Performance Share Awards 2022)

STI
2021

LTI-Tranche 2021
(Hannover Re Performance Share Awards 2021)

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die Be-
stände, die in den nächsten Jahren aus der mehrjährigen va-
riablen Vergütung zur Auszahlung anstehen:

Bestände Bonusbank der aktiven Vorstände per 31.12.2022 (Vergütungssystem bis 2020) L 88 

Vorstandsmitglied Eingestellter Betrag
für GJ 2019

in TEUR

Eingestellter Betrag
für GJ 2020

in TEUR

Gesamt
in TEUR

Jean-Jacques Henchoz
Seit 1. April 2019 207,0 268,6 475,6

Sven Althoff
Seit 1. August 2014 122,6 136,6 259,2

Claude Chèvre
Seit 1. November 2011 123,8 162,6 286,4

Clemens Jungsthöfel
Seit 1. September 2020 – 39,4 39,4

Dr. Klaus Miller
Seit 1. September 2010 138,0 156,4 294,4

Dr. Michael Pickel
Seit 1. Januar 2000 150,8 144,8 295,6

Silke Sehm
Seit 6. März 2019 90,0 107,8 197,8
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Bestände Hannover Rück Share Awards (HR SA) der aktiven Vorstände per 31.12.2022  
(Vergütungssystem bis 2020)

L 89 

Vorstandsmitglied Zugeteilte Stückzahl
für GJ 2018

Durchschnittl.
Aktienkurs bei

Zuteilung
129,60 EUR

Zugeteilte Stückzahl
für GJ 2019

Durchschnittl.
Aktienkurs bei

Zuteilung
139,04 EUR

Zugeteilte Stückzahl
für GJ 2020

Durchschnittl.
Aktienkurs bei

Zuteilung
150,42 EUR

Gesamt

Jean-Jacques Henchoz
Seit 1. April 2019 – 1.489 1.786 3.275

Sven Althoff
Seit 1. August 2014 908 882 909 2.699

Claude Chèvre
Seit 1. November 2011 923 891 1.081 2.895

Clemens Jungsthöfel
Seit 1. September 2020 – – 262 262

Dr. Klaus Miller
Seit 1. September 2010 857 993 1.040 2.890

Dr. Michael Pickel
Seit 1. Januar 2000 1.249 1.085 963 3.297

Silke Sehm 1

Seit 6. März 2019 – 648 717 1.365

1 Frau Sehm hat außerdem aus ihrer Tätigkeit als Führungskraft vor ihrer Bestellung zum Vorstandsmitglied weitere 824 HR SA für die Geschäftsjahre 
2018 und 2019 zugeteilt bekommen.

Bestände Hannover Rück Performance 
Share Awards (HR PSA) der Vorstände per 
31.12.2022 (Vergütungssystem ab 2021)

L 90 

Vorstandsmitglied Zugeteilte 
Stückzahl für 

GJ 2021
Durchschnittl.
Aktienkurs bei 

Zuteilung  
156,31 EUR

Jean-Jacques Henchoz 6.554

Sven Althoff 4.057

Claude Chèvre 3.758

Clemens Jungsthöfel 3.121

Dr. Klaus Miller 3.608

Dr. Michael Pickel 3.758

Silke Sehm 3.121

Malus und Clawback, Risikoadjustierung
Verstößt ein Vorstandsmitglied vorsätzlich gegen eine seiner 
wesentlichen Sorgfaltspflichten nach § 93 AktG, eine wesent-
liche dienstvertragliche Pflicht oder sonstige wesentliche 
Handlungsgrundsätze der Gesellschaft, z. B. aus dem Verhal-
tenskodex oder den Compliance-Richtlinien, so kann der Auf-
sichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen die noch nicht aus-
bezahlte variable Vergütung teilweise oder vollständig 
einbehalten („Malus“) oder den Bruttobetrag der bereits aus-
bezahlten variablen Vergütung teilweise oder vollständig zu-
rückfordern („Clawback“). Eine Rückforderung ist ausge-

schlossen, wenn der maßgebliche Verstoß länger als fünf 
Jahre zurückliegt.

Bei seiner Ermessensentscheidung berücksichtigt der Auf-
sichtsrat die Schwere des Verstoßes, den Grad des Verschul-
dens des Vorstandsmitglieds sowie den der Gesellschaft ent-
standenen materiellen und immateriellen Schaden.

Ein Vorstandsmitglied hat ferner eine bereits ausbezahlte va-
riable Vergütung zurückzubezahlen, falls und soweit sich 
nach der Auszahlung herausstellt, dass der der Berechnung 
des Auszahlungsbetrages zugrunde liegende testierte und 
festgestellte Konzernabschluss fehlerhaft war und daher nach 
den maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften korrigiert 
werden muss und unter Zugrundelegung des korrigierten 
testierten Konzernabschlusses sowie des jeweils maßgebli-
chen Vergütungssystems ein geringerer oder kein Auszah-
lungsbetrag aus der variablen Vergütung geschuldet worden 
wäre.

Eine Beschränkung oder ein vollständiger Entfall der Auszah-
lung variabler Vergütungsbestandteile sind ferner im Falle 
einer bestandskräftigen oder sofort vollziehbaren Anordnung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, in der 
die Auszahlung untersagt oder beschränkt wird (etwa: wenn 
die Eigenmittel geringer sind oder geringer zu werden dro-
hen als die Solvabilitätskapitalanforderung), möglich, ferner 
wenn dies nach Art. 275 Abs. 2 Buchst. e der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Okto-
ber 2014 erforderlich ist.
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Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte weder eine Rückforderung 
oder Reduzierung noch kam es zu einer Beschränkung bzw. 
einem Entfall der Auszahlung variabler Vergütungsbestand-
teile.

Leistungen im Falle des Ausscheidens
Altersversorgung
Den Vorstandsmitgliedern, mit Ausnahme von Herrn Dr. 
 Pickel, wurden beitragsorientierte Versorgungszusagen über 
eine Alters-, Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeitsrente 
erteilt. Auf Antrag des Vorstandsmitglieds wird die Altersleis-
tung als einmalige Kapitalleistung erbracht. Die Versorgungs-
leistungen werden über die HDI Unterstützungskasse e. V. 
gewährt. Diese schließt zur Finanzierung der Leistungen ent-
sprechende Rückdeckungsversicherungen ab. Die Höhe der 
Versorgungsleistungen entspricht den Leistungen der Rück-
deckungsversicherungen auf Basis der von der Gesellschaft 
jährlich geleisteten Finanzierungsbeiträge in Höhe von 25 % 
des versorgungsfähigen Einkommens (jährliche Festvergü-
tung). Laufende Renten werden jährlich um mindestens 1 % 
ihres letzten (Brutto-)Betrags erhöht.

Herrn Dr. Pickel wurde eine Pensionszusage über ein lebens-
langes Ruhegeld sowie über eine Hinterbliebenenrente er-
teilt. Die Höhe der Versorgungsleistungen ermittelt sich an-
hand eines dienstzeitabhängigen Prozentsatzes von 25 % bis 
maximal 50 % des versorgungsfähigen Einkommens (zuletzt 
erhaltener monatlicher Gehaltsbezug). In Verbindung mit der 
ab 2011 gültigen Vergütungsstruktur wurde ein nicht ruhe-
gehaltsfähiger Festvergütungsbestandteil eingeführt. Von 
den Festbezügen in Höhe von insgesamt 520 TEUR sind 
320 TEUR pensionsberechtigt. Bei Ruhegeldbezug vor Voll-
endung des 65. Lebensjahres werden anderweitige Einkünfte 
zu 50 % auf das Ruhegeld angerechnet. Laufende Renten 
werden jährlich entsprechend der Entwicklung des Ver-
braucherpreisindexes für Deutschland angepasst.

Die Pensionsanwartschaften gemäß IAS 19 für die gegen-
wärtigen Vorstandsmitglieder sind in der folgenden Tabelle 
dargestellt.

Ruhegeldzusagen L 91 

IAS 19

2022 2021 2022 2021 2022 2021

in TEUR
Erreichbare Jahresrente

(65. LJ)
Personalaufwand Barwert der 

 Pensionsverpflichtung

Jean-Jacques Henchoz 58,8 58,2 151,9 215,0 478,8 509,3

Sven Althoff 1, 2 118,4 118,2 76,5 288,7 1.647,6 2.290,0

Claude Chèvre 107,1 106,1 106,6 148,7 1.078,8 1.473,2

Clemens Jungsthöfel 52,0 46,1 84,5 103,2 234,1 256,0

Dr. Klaus Miller 61,8 61,5 89,3 136,1 995,2 1.150,2

Dr. Michael Pickel 160,0 160,0 190,1 203,9 3.052,1 4.087,7

Silke Sehm 1, 3 70,8 65,8 138,6 188,7 996,6 1.257,6

Gesamt 628,9 615,9 837,5 1.284,3 8.483,2 11.024,0

1 Herrn Althoff und Frau Sehm wurde durch deren Betriebszugehörigkeit vor ihrer Vorstandsbestellung die erstmalige Versorgungszusage vor 2001 
erteilt; dadurch ergibt sich der erdiente Anteil der beitragsorientierten Zusage als ratierlicher Anteil (im Verhältnis [aktuell erreichte Dienstjahre ab 
Eintritt] / [erreichbare Dienstjahre ab Eintritt bis Endalter]) der Endleistung. Die dargestellten Werte beinhalten die Anwartschaften vor Bestellung zum 
Vorstand, die gemäß Beschluss des Aufsichtsrats der Gesellschaft von der Vorstandsversorgungszusage unberührt bleiben sollen.

2 Der Personalaufwand beinhaltet nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand aufgrund von Prämienerhöhung in Höhe von 211,9 TEUR (2021).
3 Der Personalaufwand beinhaltet nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand aufgrund von Prämienerhöhung und Bewertungsumstellung in Höhe von 

144,9 TEUR (2021) und 93,1 TEUR (2022).
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Variable Vergütung bei vorzeitiger Beendigung des 
Dienstverhältnisses
Short-Term Incentive (STI)
Endet das Dienstverhältnis eines Vorstandsmitglieds im Lau-
fe eines Geschäftsjahres aus einem anderen als einem vom 
Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund nach 
§ 626 Abs. 1 BGB, hat der Planteilnehmer für dieses Ge-
schäftsjahr Anspruch auf einen zeitanteiligen STI. Endet das 
Dienstverhältnis vor Ende des Geschäftsjahres durch außer-
ordentliche Kündigung durch die Gesellschaft aus einem vom 
Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund nach 
§ 626 Abs. 1 BGB, entfällt der Anspruch auf den STI für 
 dieses Geschäftsjahr ersatz- und entschädigungslos.

Long-Term Incentive (LTI)
Endet das Dienstverhältnis oder das Vorstandsmandat vor 
Ende der Performanceperiode aus einem anderen als den 
nachfolgend genannten Gründen vor Ende eines Geschäfts-
jahres, hat der Planteilnehmer für dieses Geschäftsjahr An-
spruch auf einen zeitanteiligen LTI. Die Ermittlung und Aus-
zahlung der variablen Vergütungsbestandteile erfolgen in 
diesem Fall regulär gemäß den Bestimmungen der Plan-
bedingungen für den LTI. Eine vorzeitige Auszahlung vor 
Ende der jeweiligen Performanceperiode des LTI ist in diesen 
Fällen nicht vorgesehen.

Endet das Dienstverhältnis oder das Vorstandsmandat im 
Laufe des Geschäftsjahres durch Amtsniederlegung oder Ei-
genkündigung des Vorstandsmitglieds (Ausnahme: Amtsnie-
derlegung oder Kündigung durch das Vorstandsmitglied aus 
wichtigem Grund), die Nichtannahme eines Verlängerungs-
angebotes zu zumindest gleichen Vertragsbedingungen 
durch das Vorstandsmitglied (Ausnahme: Das Vorstandsmit-
glied hat das 60. Lebensjahr vollendet und dem Vorstand 
zwei Mandatsperioden als Mitglied angehört), außerordent-
liche fristlose Kündigung des Dienstvertrags des Vorstands-
mitglieds durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund oder 
Widerruf der Bestellung des Vorstandsmitglieds aus wich-
tigem Grund i. S. v. § 84 Abs. 3 AktG (Ausnahme: Vertrauen-
sentzug durch die Hauptversammlung), so verfallen alle be-
dingt zugeteilten Hannover Rück Performance Shares 
ersatz- und entschädigungslos.

Abfindung
Die Dienstverträge der Mitglieder des Vorstands sehen keine 
Abfindungsansprüche vor. Zusagen für Leistungen aus An-
lass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infol-
ge eines Kontrollwechsels sind in den Dienstverträgen der 
Mitglieder des Vorstands ebenfalls nicht vorgesehen.

Gewährte und geschuldete Vergütung im  
Geschäftsjahr 2022
Gegenwärtige Vorstandsmitglieder
Die nachfolgenden Tabellen stellen die den einzelnen Mit-
gliedern des Vorstands gewährte und geschuldete Vergütung 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG dar. Als gewährte Ver-
gütung wird diejenige Vergütung angegeben, für die die Tä-
tigkeit im Berichtsjahr vollständig erbracht worden ist. Die 
geschuldete Vergütung umfasst diejenige Vergütung, die fäl-
lig, aber noch nicht faktisch zugeflossen ist. Im Ausweis des 
Geschäftsjahres 2022 handelt es sich dabei um:

• die im Geschäftsjahr 2022 ausbezahlte Festvergütung,

• die im Geschäftsjahr 2022 angefallenen 
 Nebenleistungen,

• den für das Geschäftsjahr 2022 festgestellten STI mit 
Auszahlung im Jahr 2023,

• den für das Geschäftsjahr 2018 in die Bonusbank 
eingestellten Betrag, der im Geschäftsjahr 2022 
ausgezahlt wurde, und

• die für das Geschäftsjahr 2017 zugeteilten Share 
Awards, die im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlt wurden.

Ergänzend wird als Teil der Vorstandsvergütung der Ver-
sorgungsaufwand der Altersversorgungszusagen für das 
 Geschäftsjahr 2022 in den Tabellen ausgewiesen.

Zudem enthalten die Tabellen die relativen Anteile der einzel-
nen Vergütungskomponenten an der gesamten gewährten 
und geschuldeten Vergütung.
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Gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäftsjahr 2022

Jean-Jacques Henchoz
(Vorsitzender)

seit 1. April 2019

Sven Althoff
(Geschäftsbereichsvorstand /

Koordinator des Geschäftsfeldes
Schaden-Rückversicherung)

seit 1. August 2014

2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 840,0 840,0 520,0 520,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 14,2 14,5 16,8 16,5

Sonstiges 2 1.000,0 130,0 –

Fixe Vergütungsbestandteile 1.854,2 71 984,5 536,8 42 536,5

Einjährige variable Vergütung (STI) 758,5 682,9 469,6 422,8

Mehrjährige variable Vergütung – – 283,7 303,4

Bonusbank 2018 (3 Jahre) 3 117,6 109,6

Share Awards 2017 (4 Jahre) 4 166,1 193,8

Variable Vergütungsbestandteile 758,5 29 682,9 753,3 58 726,2

Gesamtvergütung 2.612,7 100 1.667,4 1.290,1 100 1.262,7

Versorgungsaufwand 5 151,9 215,0 76,5 288,7

Claude Chèvre
(Geschäftsbereichsvorstand)

seit 1. November 2011

Clemens Jungsthöfel
(Finanzvorstand)

seit 1. September 2020

2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 520,0 520,0 430,0 400,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 16,0 15,4 9,0 8,4

Fixe Vergütungsbestandteile 536,0 40 535,4 439,0 51 408,4

Einjährige variable Vergütung (STI) 485,2 391,6 427,0 325,2

Mehrjährige variable Vergütung 310,2 378,3 – –

Bonusbank 2018 (3 Jahre) 3 119,6 125,8

Share Awards 2017 (4 Jahre) 4 190,6 252,5

Variable Vergütungsbestandteile 795,4 60 769,9 427,0 49 325,2

Gesamtvergütung 1.331,4 100 1.305,3 866,0 100 733,6

Versorgungsaufwand 5 106,6 148,7 84,5 103,2

1 Kosten für das Dienstfahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Versicherungsprämien und Sachbezüge sind zu den für steuerliche Zwecke 
ermittelten Werten angesetzt worden. Die Vorjahreswerte wurden zur Vergleichbarkeit angepasst. Der geldwerte Vorteil für Versicherungsprämien ist 
jetzt enthalten.

2 Für den Verfall von Leistungen beim vorherigen Arbeitgeber hat der Aufsichtsrat Jean-Jacques Henchoz vertraglich einen Ausgleich in Ratenzahlungen 
zugesagt. Die Ausgleichszahlung im Jahr 2022 ist die letzte Rate aus dieser Vereinbarung, diese war außerdem abhängig von einer Wiederbestellung 
zum 1. April 2022.

3 Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2021 handelt es sich um Auszahlungen aus der Bonusbank 2017.
4 Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2021 handelt es sich um Auszahlungen aus den Share Awards 2016.
5 Details zum Versorgungsaufwand siehe Tabelle „Ruhegeldzusagen“.
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L 92 

Dr. Klaus Miller
(Geschäftsbereichsvorstand) 

seit 1. September 2010

Dr. Michael Pickel
(Geschäftsbereichsvorstand)

seit 1. Januar 2000

2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 520,0 520,0 520,0 520,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 1,0 1,1 14,8 7,4

Fixe Vergütungsbestandteile 521,0 41 521,1 534,8 40 527,4

Einjährige variable Vergütung (STI) 2 493,0 376,0 469,6 391,6

Mehrjährige variable Vergütung 271,3 314,5 341,6 336,0

Bonusbank 2018 (3 Jahre) 3 111,0 105,8 161,8 118,6

Share Awards 2017 (4 Jahre) 4 160,3 208,7 179,8 217,4

Variable Vergütungsbestandteile 764,3 59 690,5 811,2 60 727,6

Gesamtvergütung 1.285,3 100 1.211,6 1.346,0 100 1.255,0

Versorgungsaufwand 5 89,3 136,1 190,1 203,9

Silke Sehm
(Geschäftsbereichsvorstand) 

seit 6. März 2019

2022 2021

in TEUR in % in TEUR

Grundvergütung 430,0 400,0

Nebenleistungen / Sachbezüge 1 11,0 10,8

Fixe Vergütungsbestandteile 441,0 46 410,8

Einjährige variable Vergütung (STI) 401,2 325,2

Mehrjährige variable Vergütung 115,6 141,6

Bonusbank 2018 (3 Jahre) 3 – –

Share Awards 2017 (4 Jahre) 4 115,6 141,6

Variable Vergütungsbestandteile 516,8 54 466,8

Gesamtvergütung 957,8 100 877,6

Versorgungsaufwand 5 138,6 188,7

1 Kosten für das Dienstfahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung, Versicherungsprämien und Sachbezüge sind zu den für steuerliche Zwecke 
 ermittelten Werten angesetzt worden. Die Vorjahreswerte wurden zur Vergleichbarkeit angepasst. Der geldwerte Vorteil für Versicherungsprämien ist 
jetzt enthalten.

2 Für die einjährige variable Vergütung (STI 2021), die im April 2022 zur Auszahlung kam, wurden Zahlungen aus Konzernmandaten,  
die im Jahr 2021 geflossen sind, angerechnet. Anrechnung Konzernmandate: Herr Dr. Miller 75 TEUR, Herr Dr. Pickel 5 TEUR. 
Für die einjährige variable Vergütung (STI 2022), die im April 2023 zur Auszahlung kommt, werden Zahlungen aus Konzernmandaten,  
die im Jahr 2022 geflossen sind, angerechnet. Anrechnung Konzernmandate: Herr Dr. Miller 75 TEUR, Herr Dr. Pickel 5 TEUR.

3 Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2021 handelt es sich um Auszahlungen aus der Bonusbank 2017.
4 Für den Ausweis im Geschäftsjahr 2021 handelt es sich um Auszahlungen aus den Share Awards 2016. Der Anspruch von Silke Sehm bezieht sich auf 

Share Awards, die ihr für ihre Tätigkeit als Führungskraft vor ihrer Bestellung zum Vorstandsmitglied zugeteilt wurden.
5 Details zum Versorgungsaufwand siehe Tabelle „Ruhegeldzusagen“.
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Ehemalige Vorstandsmitglieder
Im Folgenden wird die im Geschäftsjahr 2022 den ehemali-
gen Mitgliedern des Vorstands der Hannover Rück gewährte 
und geschuldete Vergütung gemäß § 162 AktG ausgewiesen.

Ehemalige Vorstandsmitglieder – gewährte und geschuldete Vergütung L 93 

Roland Vogel
(bis 30. September 2020)

Ulrich Wallin
(bis 5. Mai 2019)

André Arrago
(bis 31. August 2014)

2022 2022 2022

in TEUR in % in TEUR in % in TEUR in %

Fixe Vergütungsbestandteile – 0 – 0 – 0

Einjährige variable Vergütung (STI 2022) – – –

Mehrjährige variable Vergütung 1 425,1 584,0 –

Bonusbank 2018 (3 Jahre) 173,6 244,6 –

Share Awards 2017 (4 Jahre) 251,5 339,4 –

Variable Vergütungsbestandteile 425,1 50 584,0 68 –

Zahlung zur Abgeltung 
 dienstvertraglicher Ansprüche 236,1 50 – –

Ruhegeldzahlungen – 279,4 32 140,0 100

Gesamtvergütung 661,2 100 863,4 100 140,0 100

Versorgungsaufwand 47,0 – –

1 Herrn Vogel werden Vergütungen für Konzernmandate in Höhe 32,7 TEUR angerechnet.

Die Gesamtbezüge früherer Vorstandsmitglieder und ihrer 
Hinterbliebenen, für die 16 (16) Pensionsverpflichtungen be-
standen, beliefen sich im Berichtsjahr auf 1,9 Mio. EUR 
(1,8 Mio. EUR). Insgesamt sind für Pensionsverpflichtungen 
24,7 Mio. EUR (31,2 Mio. EUR) zurückgestellt.
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Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats wird von der Hauptver-
sammlung der Hannover Rück SE festgelegt und ist in der 
Satzung geregelt.

Nach § 14 der Satzung in der Fassung vom 5. Mai 2021 und 
dem Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2021 
 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben dem Ersatz 
ihrer Auslagen jährlich eine feste Vergütung von 75.000 EUR.

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweieinhalbfache der 
oben genannten Vergütungsbeträge und der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache.

Die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Finanz- und 
Prüfungsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit zusätzlich 
eine Vergütung von 25.000 EUR und die Mitglieder des vom 
Aufsichtsrat gebildeten Ausschusses für Vorstandsangele-
genheiten eine Vergütung von 15.000 EUR. Der jeweilige 
Ausschussvorsitzende erhält das Zweifache der genannten 
Beträge. Eine Vergütung für den Nominierungsausschuss ist 
nicht vorgesehen.

Mitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nur 
während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, er-
halten die Vergütungen zeitanteilig.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben den genannten 
Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Auf-
sichtsrats und der Ausschüsse jeweils ein Sitzungsgeld in 
Höhe von 1.000 EUR. Wenn eine Sitzung des Aufsichtsrats 
und eine oder mehrere Sitzungen eines Ausschusses auf 
 denselben Tag fallen, wird das Sitzungsgeld für diesen Tag 
insgesamt nur einmal gezahlt.

In der individualisierten Darstellung der Vergütungen wer-
den die im jeweiligen Berichtsjahr tatsächlich geschuldete 
Vergütung für das Berichtsjahr sowie die im Berichtsjahr ge-
währten Sitzungsgelder ausgewiesen. Die auf die Vergütun-
gen zu zahlende Umsatzsteuer, soweit eine solche anfällt, 
wird von der Gesellschaft erstattet.

Im Berichtsjahr wurden keine Vergütungen für persönlich er-
brachte Leistungen außerhalb der beschriebenen Gremientä-
tigkeiten, z. B. für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, an 
die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlt. Davon ausgenom-
men ist die Vergütung der Arbeitnehmervertreter aus ihrem 
Arbeitsvertrag.
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Individuelle Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats L 94 

Vergütung für Aufsichtratstätigkeit

Festvergütung Vergütung für Ausschusstätigkeit Sitzungsgelder Aufsichtsratsbezüge von 
 Konzerngesellschaften

Gesamtvergütung

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in TEUR

Torsten Leue Vorsitzender des
–  Aufsichtsrats
–  Ausschusses für Vorstands angelegenheiten
–  Nominierungsausschusses
Mitglied des Finanz- und  Prüfungsausschusses 187,5 52 187,5 55,0 15 55,0 8,0 2 9,0 110,0 31 100,0 360,5 351,5

Herbert K. Haas Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses  
(bis 31.03.2022)
Mitglied des
–  Finanz- und Prüfungsausschusses (ab 1.4.2022)
–  Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
–  Nominierungsausschusses 112,5 67 112,5 46,2 28 65,0 8,0 5 9,0  – 0  – 166,7 186,5

Natalie Bani Ardalan 1 Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Frauke Heitmüller 1 Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Ilka Hundeshagen 1 Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Dr. Ursula Lipowsky Mitglied des
–  Aufsichtsrats
–  Finanz- und Prüfungsausschusses (bis 31.3.2022)
Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses (ab 1.4.2022) 75,0 59 75,0 43,8 35 25,0 8,0 6 8,0  – 0  – 126,8 108,0

Dr. Michael Ollmann Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Dr. Andrea Pollak Mitglied des
–  Aufsichtsrats
–  Nominierungsausschusses 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Dr. Erhard Schipporeit Mitglied des
–  Aufsichtsrats
–  Ausschusses für Vorstands angelegenheiten 75,0 78 75,0 15,0 16 15,0 6,0 6 6,0  – 0  – 96,0 96,0

Gesamt 825,0 72 825,0 160,0 14 160,0 50,0 4 52,0 110,0 10 100,0 1.145,0 1.137,0

1 Arbeitnehmervertreter
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Individuelle Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats L 94 

Vergütung für Aufsichtratstätigkeit

Festvergütung Vergütung für Ausschusstätigkeit Sitzungsgelder Aufsichtsratsbezüge von 
 Konzerngesellschaften

Gesamtvergütung

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in TEUR

Torsten Leue Vorsitzender des
–  Aufsichtsrats
–  Ausschusses für Vorstands angelegenheiten
–  Nominierungsausschusses
Mitglied des Finanz- und  Prüfungsausschusses 187,5 52 187,5 55,0 15 55,0 8,0 2 9,0 110,0 31 100,0 360,5 351,5

Herbert K. Haas Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses  
(bis 31.03.2022)
Mitglied des
–  Finanz- und Prüfungsausschusses (ab 1.4.2022)
–  Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
–  Nominierungsausschusses 112,5 67 112,5 46,2 28 65,0 8,0 5 9,0  – 0  – 166,7 186,5

Natalie Bani Ardalan 1 Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Frauke Heitmüller 1 Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Ilka Hundeshagen 1 Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Dr. Ursula Lipowsky Mitglied des
–  Aufsichtsrats
–  Finanz- und Prüfungsausschusses (bis 31.3.2022)
Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses (ab 1.4.2022) 75,0 59 75,0 43,8 35 25,0 8,0 6 8,0  – 0  – 126,8 108,0

Dr. Michael Ollmann Mitglied des Aufsichtsrats 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Dr. Andrea Pollak Mitglied des
–  Aufsichtsrats
–  Nominierungsausschusses 75,0 95 75,0  – 0  – 4,0 5 4,0  – 0  – 79,0 79,0

Dr. Erhard Schipporeit Mitglied des
–  Aufsichtsrats
–  Ausschusses für Vorstands angelegenheiten 75,0 78 75,0 15,0 16 15,0 6,0 6 6,0  – 0  – 96,0 96,0

Gesamt 825,0 72 825,0 160,0 14 160,0 50,0 4 52,0 110,0 10 100,0 1.145,0 1.137,0

1 Arbeitnehmervertreter
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Vergleichende Darstellung der  Vergütungs- und Ertragsentwicklung

In Einklang mit den Anforderungen des § 162 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 AktG zeigt die nachfolgende Tabelle eine vergleichende 
Darstellung der Vergütungsentwicklung der Vorstandsmit-
glieder, der Aufsichtsratsmitglieder sowie der Arbeitnehmer 
und der Ertragsentwicklung der Gesellschaft.

Für die Darstellung der Vorstands- und Aufsichtsratsver-
gütung wird auf die gewährte und geschuldete Vergütung 
gemäß § 162 AktG abgestellt.

Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der 
 Arbeitnehmer wird auf die Belegschaft der Hannover Rück in 
Deutschland abgestellt. Die dargestellte Vergütung der Ar-
beitnehmer umfasst den Personalaufwand (exklusive Auf-
wand für Vorstandsvergütung) für Löhne und Gehälter, 
 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, dem Geschäfts-
jahr zuzurechnende variable Vergütungsbestandteile sowie 
im Fall von aktienbasierter Vergütung die im Geschäftsjahr 
zugeflossenen Beträge.

Vergleichende Darstellung L 95 

2022 
in TEUR

2021 
in TEUR

Veränderung 
2022 / 2021 

in %

Veränderung 
2021 / 2020 

in %

Aktive Aufsichtsratsmitglieder

Torsten Leue 360,5 351,5 2,6 40,8

Herbert K. Haas 166,7 186,5 -10,6 37,6

Natalie Bani Ardalan 79,0 79,0 0,0 24,6

Frauke Heitmüller 79,0 79,0 0,0 24,6

Ilka Hundeshagen 79,0 79,0 0,0 24,6

Dr. Ursula Lipowsky 126,8 108,0 17,4 32,7

Dr. Michael Ollmann 79,0 79,0 0,0 24,6

Dr. Andrea Pollak 79,0 79,0 0,0 24,6

Dr. Erhard Schipporeit 96,0 96,0 0,0 33,5

Aktive Vorstandsmitglieder 1

Jean-Jacques Henchoz 2 2.612,7 1.667,4 56,7 -2,9

Sven Althoff 1.290,1 1.262,7 2,2 9,5

Claude Chèvre 1.331,4 1.305,3 2,0 -3,6

Clemens Jungsthöfel (seit 1. September 2020) 866,0 733,6 18,0 222,0

Dr. Klaus Miller 1.285,3 1.211,6 6,1 -1,7

Dr. Michael Pickel 1.346,0 1.255,0 7,3 1,1

Silke Sehm 957,8 877,6 9,1 10,5

Frühere Vorstandsmitglieder

André Arrago (bis 31. August 2014) 140,0 128,9 8,6 -1,2

Roland Vogel (bis 30. September 2020) 661,2 1.340,6 -50,7 1,5

Ulrich Wallin (bis 5. Mai 2019) 863,4 867,1 -0,4 -2,5

Durchschnittliche Vergütung Arbeitnehmer

Mitarbeiter Hannover Rück SE in Deutschland auf 
Vollzeitäquivalenzbasis 113,1 108,5 4,2 0,8

Ertragsentwicklung 

Jahresüberschuss der Hannover Rück SE nach  
HGB in Mio. EUR 753,0 701,2 7,4 81,3

Konzernergebnis in Mio. EUR 1.406,7 1.231,3 14,2 39,4

1 Zur Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte um den geldwerten Vorteil für Versicherungsprämien in den Nebenleistungen erhöht.
2 Die Vergütungen beinhalten Ausgleichszahlungen aufgrund von Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis:  

2022: EUR 1 Mio., 2021: TEUR 130



35Einladung zur Hauptversammlung 2023

PwC
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VVeerrmmeerrkk  ddeess  uunnaabbhhäännggiiggeenn  WWiirrttsscchhaaffttsspprrüüffeerrss  üübbeerr  ddiiee  PPrrüüffuunngg  ddeess  
VVeerrggüüttuunnggssbbeerriicchhttss  nnaacchh  §§  116622  AAbbss..  33  AAkkttGG  

An die Hannover Rück SE, Hannover 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der Hannover Rück SE, Hannover, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit
§ 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen 
die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich 
nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG 
unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach 
§ 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und
diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der
Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer
einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des 
§ 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der
dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in 
allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, 
und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 
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PwC

DEE00093620.1.1 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 
Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben 
die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit 
§ 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche 
Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts 
nicht geprüft.

Hannover, den 7. März 2023 

PPrriicceewwaatteerrhhoouusseeCCooooppeerrss  GGmmbbHH  
WWiirrttsscchhaaffttsspprrüüffuunnggssggeesseellllsscchhaafftt 

Mathias Röcker  Dennis Schnittger 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Informationen zur Durch- 
führung der virtuellen  
Hauptversammlung
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats be-
schlossen, die ordentliche Hauptversammlung der Hannover 
Rück SE gemäß § 118a AktG in Verbindung mit § 26n Abs. 1 
EGAktG als virtuelle Hauptversammlung, also ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 
der Hauptversammlung, abzuhalten. 

Die virtuelle Hauptversammlung wird am 3. Mai 2023, ab 11:00 
Uhr (MESZ) live in Bild und Ton in unserem Aktionärs- 
portal unter https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet 
übertragen. Aktionäre oder deren Bevollmächtigte, die an der 
virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen 
sich zuvor anmelden (siehe unten unter „Anmeldung zur vir-
tuellen Hauptversammlung“). 

Im Interesse einer umfassenden Vorbereitungsmöglichkeit für 
die Ausübung der Aktionärsrechte plant die Gesellschaft bereits 
im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung am 26. April 2023, 
die Rede des Vorstandsvorsitzenden und die Präsentation zum 
Geschäftsjahr 2022 auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023 auf 
freiwilliger Basis zu veröffentlichen. Änderungen, wie z. B. 
textliche Anpassungen für den Tag der virtuellen Hauptver-
sammlung, bleiben vorbehalten. Zudem gilt das gesprochene 
Wort.

Die virtuelle Hauptversammlung findet unter physischer An-
wesenheit des Versammlungsleiters, der Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats, des mit der Niederschrift beauf-
tragten Notars sowie der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter statt. Eine physische Präsenz der Aktio-
näre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der 
Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptver-
sammlung bitten wir Sie um besondere Beachtung der nach-
stehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des 
Stimmrechts und zu den weiteren Aktionärsrechten. Ange-
sichts der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben 
sich wesentliche Änderungen gegenüber den Hauptver-
sammlungen der Vorjahre. 

Hinweise zur Teilnahme und 
Stimmrechtsausübung

Aktionärsportal 

Die Gesellschaft hat ein Aktionärsportal zur Hauptversamm-
lung eingerichtet. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre 
können sich über das Aktionärsportal elektronisch zu der vir-
tuellen Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an 
der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, ihre Aktionärs-
rechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben und 
die gesamte virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton 
verfolgen. Das Aktionärsportal ist zugänglich über die Inter-
netseite https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet. Detail-
informationen dazu finden Sie in dem den Einladungsunterla-
gen beigefügten Antwortformular sowie im Internet unter 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023. 
Die Aktionäre finden in den ihnen übersandten Einladungs- 
unterlagen die persönlichen Zugangsdaten, um das Aktionärs- 
portal zu nutzen.

Anmeldung zur virtuellen  
Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (d. h. zur 
elektronischen Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversamm-
lung) und zur Ausübung des Stimmrechts und der weiteren 
teilnahmegebundenen Aktionärsrechte sind diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die sich bis spätestens 26. April 2023, 24:00 
Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) 

schriftlich unter der Postadresse:

Hannover Rück SE  
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 

oder elektronisch im Aktionärsportal unter der  
Internetadresse:
https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet

oder unter dem Link:  
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023 

oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse:
hannoverrueck.hv@linkmarketservices.de

angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Haupt-
versammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregister 
eingetragen sind. 

https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet/login.php
http://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet
https://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet/login.php
https://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
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Die Aktien werden durch eine Anmeldung zu der virtuellen 
Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb 
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin 
frei verfügen. Eine Verfügung kann jedoch Auswirkungen auf 
die Berechtigung zur elektronischen Zuschaltung und die Be-
rechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten im Wege elek-
tronischer Kommunikation haben, da hierfür der Aktienbe-
stand laut Aktienregister zum Zeitpunkt der virtuellen 
Hauptversammlung maßgeblich ist. Dieser wird dem Bestand 
des Aktienregisters am 26. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ)  
(= technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sogenanntes 
Technical Record Date) entsprechen, da aus abwicklungstech-
nischen Gründen zwischen dem Ablauf der Anmeldefrist und 
dem Ende des Tages der virtuellen Hauptversammlung, d. h. 
vom 27. April 2023, 00:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich  
3. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), keine Umschreibungen im 
Aktienregister stattfinden.

Verfahren für die Stimmabgabe durch 
einen Bevollmächtigten

Aktionäre haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevoll-
mächtigten – z. B. einen Intermediär (wie etwa ein Kreditin-
stitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktio-
nären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung erbietet – ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist für 
eine ordnungsgemäße Anmeldung entsprechend den oben 
unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ ge-
nannten Voraussetzungen Sorge zu tragen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform. Dies kann postalisch oder per 
E-Mail bis zum 2. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 
Zugangs) an die oben unter „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung“ genannte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse 
vorgenommen werden. Bitte verwenden Sie hierfür das den An-
meldeunterlagen beigefügte Antwortformular. Außerdem steht 
hierfür bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der 
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in der Hauptver-
sammlung am 3. Mai 2023 das Aktionärsportal unter  
https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet zur Verfügung.

Bereits erteilte Vollmachten können bis zu den zuvor ge-
nannten Zeitpunkten jederzeit geändert oder widerrufen 
werden. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zu-
letzt eingegangene Erklärung Vorrang; unabhängig hiervon 
ist eine elektronische Vollmachtserteilung über das Aktio-
närsportal vor einer postalisch oder per E-Mail erteilten Voll-
macht stets vorrangig, sodass eine eventuelle anderweitige 
Vollmachtserteilung mit der gleichen Aktionärsnummer un-
abhängig von dem Zeitpunkt ihres Zugangs dann gegen-
standslos ist.

Im Falle der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Ak-
tionärsvereinigung oder einer sonstigen in § 135 Abs. 8 
AktG genannten Person oder Institution richten sich das 
Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächti-
gung nach besonderen Regelungen. Bitte wenden Sie sich 
an den betreffenden Intermediär, die betreffende Aktio-
närsvereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genann-
te Person oder Institution, um Näheres zu erfahren. Ist ein 
Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann er das 
Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund 
einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von 
ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl 
oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
ausüben. Für die Ausübung von Aktionärsrechten durch Be-
vollmächtigte gelten die in dieser Einberufung enthaltenen 
Hinweise zum Stimmrecht und zur Stimmabgabe sowie zur 
Ausübung weiterer Aktionärsrechte entsprechend. 

Die Gesellschaft hat gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung Axel 
Bock (Investor & Rating Agency Relations) und Rainer Filitz 
(Group Legal Services) als Stimmrechtsvertreter mit dem 
Recht, Untervollmacht zu erteilen, benannt, die ebenfalls 
mit der Stimmabgabe bevollmächtigt werden können. Die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben 
das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der vom Akti-
onär oder Bevollmächtigten erteilten Weisungen aus. Die 
Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der Vollmacht und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter können bis spätestens 2. Mai 2023, 24:00 
Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) postalisch oder per 
E-Mail an die oben unter „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung“ genannte Anschrift bzw. E-Mail- 
Adresse erfolgen, soweit eine ordnungsgemäße Anmeldung 
erfolgt ist. 

Außerdem steht auch hier das Aktionärsportal unter  
https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet zur Verfü-
gung, über das die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich 
der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter bis zu dem vom Ver-
sammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festge-
legten Zeitpunkt in der Hauptversammlung am  
3. Mai 2023 möglich sein werden.

Auch hier gilt, dass bereits erteilte Vollmachten und Wei-
sungen bis zu den zuvor genannten Zeitpunkten jederzeit 
geändert oder widerrufen werden können. Bei mehrfach 
eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Er-
klärung Vorrang; unabhängig hiervon ist eine elektronische 
Vollmachts- und Weisungserteilung über das Aktionärspor-
tal vor einer postalisch oder per E-Mail erteilten Vollmacht 
und Weisung stets vorrangig, sodass eine eventuelle ander-

https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet/login.php
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weitige Vollmachts- und Weisungserteilung mit der glei-
chen Aktionärsnummer unabhängig von dem Zeitpunkt ih-
res Zugangs dann gegenstandslos ist. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuel-
len Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Wei-
sung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-
sprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wir bitten Aktionäre zu beachten, dass die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld 
noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen 
zu Verfahrensanträgen entgegennehmen. Ebenso wenig neh-
men die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter Aufträge oder Weisungen zu Auskunfts- oder sonstigen 
Verlangen, Anträgen, Wahlvorschlägen, Stellungnahmen, Re-
debeiträgen oder zum Einlegen von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen. 

Verfahren für die Stimmabgabe  
durch Briefwahl

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur 
Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur 
diejenigen am Tag der virtuellen Hauptversammlung im Akti-
enregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die rechtzei-
tig entsprechend den oben unter „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen angemel-
det sind. Stimmabgaben per Briefwahl sowie Änderungen 
oder Widerrufe von Briefwahlstimmen können bis spätes-
tens 2. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zu-
gangs) postalisch oder per E-Mail unter Verwendung des den 
Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars an die 
oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversamm-
lung“ genannte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse erfolgen, so-
weit eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt ist. 

Außerdem steht auch hier das Aktionärsportal unter  
https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet zur Verfügung, 
über das eine Ausübung des Stimmrechts im Wege der elek-
tronischen Briefwahl bis zu dem vom Versammlungsleiter 
im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in 
der Hauptversammlung am 3. Mai 2023 möglich sein wird. 

Bereits erteilte Stimmabgaben können bis zu den zuvor ge-
nannten Zeitpunkten jederzeit geändert oder widerrufen wer-
den. Bei mehrfach eingehenden Stimmabgaben hat die zuletzt 
eingegangene Stimmabgabe Vorrang; unabhängig hiervon  
ist eine elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal  
vor einer postalisch oder per E-Mail erfolgten Stimm- 
abgabe stets vorrangig, sodass eine eventuelle anderweiti-
ge Stimmabgabe mit der gleichen Aktionärsnummer unab-
hängig von dem Zeitpunkt ihres Zugangs dann gegenstands-
los ist.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimm- 
abgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelab-
stimmung.

Angaben zu den Rechten  
der Aktionäre

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung 
auf Verlangen einer Minderheit gemäß 
Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 
Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
(5 %) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der SE-VO 
in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlan-
gen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erfor-
derlich. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss 
an den Vorstand gerichtet sein und der Gesellschaft unter der 
unten im Absatz „Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126, 127, 
130a Abs. 5 Satz 3 AktG“ angegebenen Adresse spätestens 
am 2. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein.

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit sie 
nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – un-
verzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite  
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023 
bekannt gemacht und gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitge-
teilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3, 126, 127, 130a Abs. 5 Satz 3 AktG 

Jeder Aktionär ist berechtigt, vor der virtuellen Hauptver-
sammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesord-
nung sowie Wahlvorschläge zu den auf der Tagesordnung 
stehenden Wahlen zu übersenden (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG).

Gegenanträge von Aktionären werden vorbehaltlich § 126  
Abs. 2 AktG, Wahlvorschläge werden vorbehaltlich §§ 127 Satz 1, 
126 Abs. 2, § 127 Satz 3 AktG ausschließlich im Internet unter 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023 zu-

https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet/login.php
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gänglich gemacht, wenn die nachfolgend beschriebenen Vor-
aussetzungen eingehalten werden. Das Zugänglichmachen 
erfolgt einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung.

Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen sich gegen 
einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat richten 
und zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Be-
gründung gemacht werden. Zugänglich zu machende Wahl-
vorschläge müssen zu den auf der Tagesordnung stehenden 
Wahlen gemacht werden; sie müssen nicht mit einer Begrün-
dung versehen werden.

Zugänglich zu machende Gegenanträge mit Begründung ge-
gen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvor-
schläge von Aktionären zu den auf der Tagesordnung stehen-
den Wahlen müssen der Gesellschaft spätestens am  
18. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) unter der nachstehenden 
Adresse zugegangen sein:

Hannover Rück SE, z. Hd. Investor & Rating Agency Relations 
(Hauptversammlung)

• postalisch: Karl-Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover

• elektronisch: hauptversammlung@hannover-re.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären werden nicht nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
zugänglich gemacht.

Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten Anträge oder Wahlvorschlä-
ge von Aktionären, die nach § 126 Abs. 1 bis 3 bzw. § 127 
AktG zugänglich zu machen sind, als zum Zeitpunkt der Zu-
gänglichmachung gestellt. Ordnungsgemäß zu der virtuellen 
Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können das 
Stimmrecht zu dem Antrag oder Wahlvorschlag ausüben, so-
weit die in dieser Einberufung dargestellten Voraussetzun-
gen für die Ausübung des Stimmrechts erfüllt sind. 

Wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag un-
terbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert und 
nicht ordnungsgemäß zu der virtuellen Hauptversammlung 
angemeldet ist, muss der Antrag in der Versammlung nicht 
behandelt werden.

Darüber hinaus können elektronisch zu der Versammlung 
zugeschaltete Aktionäre gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
AktG Anträge und Wahlvorschläge auch im Rahmen ihres 
Rederechts (vgl. dazu im Detail unten im Abschnitt „Re-
derecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und Abs. 6 AktG“) in der virtuel-
len Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation 
stellen.

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen einer Ab-
stimmung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung ab-
stimmen zu lassen, bleibt unberührt. Sollten die Vorschläge 
der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen 
werden, haben sich insoweit Gegenanträge oder (abwei-
chende) Wahlvorschläge erledigt.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß  
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 
und 1d AktG

Den elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zuge-
schalteten Aktionären wird ein Auskunftsrecht gemäß §§ 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG im Wege elektronischer 
Kommunikation eingeräumt, d. h., ihnen ist auf Verlangen in 
der virtuellen Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 
zu einem verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Ebenso 
steht ihnen in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation ein Nachfragerecht zu allen 
vom Vorstand in der virtuellen Hauptversammlung gegebenen 
Antworten gemäß § 131 Abs. 1d AktG zu. 

Es ist beabsichtigt, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 
Abs. 1f AktG festlegen wird, dass das Auskunftsrecht, ebenso 
wie auch das Nachfragerecht, in der virtuellen Hauptver-
sammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation 
über das Aktionärsportal ausgeübt werden darf.

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann dieser 
gemäß § 131 Abs. 5 AktG verlangen, dass seine Frage und der 
Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die 
notarielle Niederschrift aufgenommen werden. Ist einem Akti-
onär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft au-
ßerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, ist diese 
Auskunft jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der 
virtuellen Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesord-
nung nicht erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG). Im 
Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleis-
tet, dass jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschalte-
te Aktionär sein Verlangen im Wege der elektronischen Kom-
munikation über das Aktionärsportal übermitteln kann.
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Möglichkeit zur Einreichung von  
Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG

Die ordnungsgemäß zu der virtuellen Hauptversammlung an-
gemeldeten Aktionäre haben gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 
6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, bis spätestens  
27. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) 
Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im 
Wege elektronischer Kommunikation einzureichen. Solche 
Stellungnahmen sind der Gesellschaft in Textform ausschließ-
lich über das Aktionärsportal einzureichen.

Wir bitten den Umfang von Stellungnahmen auf ein angemes-
senes Maß zu begrenzen, um den Aktionären eine ordnungs-
gemäße Sichtung der Stellungnahmen zu ermöglichen. Als 
Orientierung sollte ein Umfang von höchstens 10.000 Zeichen 
dienen. Wir werden zugänglich zu machende Stellungnahmen 
von Aktionären, einschließlich des Namens und Wohnorts 
bzw. Sitzes des einreichenden Aktionärs, für ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre im Aktionärsportal unter https://
hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet bis spätestens 28. Ap-
ril 2023, 24:00 Uhr (MESZ) veröffentlichen. 

Im Rahmen der eingereichten Stellungnahmen enthaltene An-
träge und Wahlvorschläge, Verlangen, Fragen und Widersprü-
che gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden in der 
virtuellen Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stel-
len von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die 
Ausübung des Auskunftsrechts, das Stellen von Verlangen so-
wie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einla-
dung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich.

Rederecht in der Hauptversammlung 
gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a 
Abs. 5 AktG

Den elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zuge-
schalteten Aktionären wird in der Versammlung ein Rederecht 
gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 AktG im Wege 
der Videokommunikation eingeräumt. Eine entsprechende 
Bild- und Tonübertragung muss durch den Aktionär gewähr-
leistet werden. Redebeiträge können ab dem Beginn der virtu-
ellen Hauptversammlung über das Aktionärsportal angemeldet 
werden und können Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen und Nach-
fragen nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG enthalten.

Aktionäre benötigen für die Ausübung des Rederechts ein in-
ternetfähiges Endgerät (z. B. PC, Laptop, Tablet oder Smart-
phone), das über eine (integrierte oder externe) Kamera und 
ein (integriertes oder externes) Mikrofon verfügt, auf die je-
weils vom Browser aus zugegriffen werden kann. Eine 

 Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf dem 
Endgerät ist nicht erforderlich. 

Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmel-
dung und Worterteilung in der Hauptversammlung näher 
erläutern. 

Vorbehalt der Prüfung der Funktionsfä-
higkeit der Videokommunikation gemäß 
§ 130a Abs. 6 AktG sowie zeitlich ange-
messene Gestaltung und Beschränkung 
des Frage- und Rederechts der Aktionäre 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Vi-
deokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft in der 
virtuellen Hauptversammlung vor einem Redebeitrag zu über-
prüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfä-
higkeit nicht sichergestellt ist.

Gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der 
Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen gestalten und beschränken. Er ist insbe-
sondere berechtigt, zu Beginn der virtuellen Hauptversamm-
lung oder während ihres Verlaufs einen zeitlichen angemes-
senen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, 
für den einzelnen Tagesordnungspunkt sowie für den einzel-
nen Redner zu setzen.

Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung gemäß §§ 118a  
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 Nr. 1 AktG

Den elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zuge-
schalteten Aktionären wird gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2  
Nr. 8, 245 Nr. 1 AktG ein Recht zum Widerspruch gegen ei-
nen Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektroni-
scher Kommunikation eingeräumt. Ein solcher Widerspruch 
ist der Gesellschaft in Textform über das Aktionärsportal ein-
zureichen, und zwar zwischen dem Beginn und dem Ende 
der virtuellen Hauptversammlung am 3. Mai 2023.

Hinweis zur Aktionärshotline 

Bei Fragen zur virtuellen Hauptversammlung steht Ihnen  
die Aktionärshotline der Hannover Rück SE unter der  
Nummer 0800 7823200 aus Deutschland (kostenfrei) oder  
+49 89 21027 333 aus dem Ausland, montags bis freitags von 
9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen die Aktio-
närshotline ebenfalls per E-Mail an 
hannoverrueck.hv@linkmarketservices.de.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023. 

https://hv-hannover-rueck.link-apps.de/imeet/login.php
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Erläuterungen zu den Rechten  
der Aktionäre

Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß 
Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122  
Abs. 2, § 126, § 127, § 130a, § 131, § 245 Nr. 1 AktG i. V. m. 
§ 118a AktG finden sich auch im Internet unter 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023.

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Die Gesamtzahl der Aktien zum Zeitpunkt der Einberufung 
beträgt 120.597.134 Stück. Die Gesamtzahl der Stimmrechte 
zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt 120.597.134.

Bereitstellung von Informationen 

Die Informationen nach § 124a AktG, insbesondere die Un-
terlagen nach § 175 Abs. 2 Sätze 1 und 3 AktG, sind über 
folgende Internetseite zugänglich: 
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023

Geschlechterneutrale Sprache

Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in 
dieser Einladung weitgehend auf eine geschlechterspezifi-
sche Sprache verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeich-
nungen und Begriffe sind dabei als geschlechterneutral zu 
verstehen.

Datenschutzerklärung für Aktionäre  
der Hannover Rück SE

Unsere vollständige Datenschutzerklärung für Aktionäre und 
deren Vertreter ist über folgende Internetseite zugänglich:  
https://www.hannover-rueck.de/datenschutz. Sie können diese 
Informationen auch postalisch anfordern. Unseren Daten-
schutzbeauftragten erreichen Sie unter unser Postadresse mit 
dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“ oder per E-Mail an 
datenschutz@hannover-re.com.

Welche personenbezogenen Daten verarbeitet die Hannover 
Rück SE und woher stammen sie?
Wir verarbeiten Name, Geburtsdatum, Postanschrift, elektro-
nische Adresse sowie Stückzahl bzw. Aktionärsnummer unse-
rer Aktionäre. Diese Daten sind bei Namensaktien in das Ak-
tienregister einzutragen und werden uns von der Clearstream 
Banking AG übermittelt. 

Für welche Zwecke verarbeitet die Hannover Rück SE Ihre  
personenbezogenen Daten? 
Die Datenverarbeitungen basieren auf der Rechtsgrundlage 
Art. 6 Abs. 1 c) und Abs. 4 DSGVO in Verbindung mit dem 
Aktiengesetz. So ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten der Aktionäre für Zwecke der 
Identifikation, der Kommunikation mit den Aktionären, der 
Ausübung der Rechte der Aktionäre, der Führung des Akti-
enregisters und für die Zusammenarbeit mit den Aktionären 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO i. V. m. § 67e Abs. 1 AktG und  
§ 118a ff. AktG (Durchführung der virtuellen HV). In Einzel-
fällen verarbeitet die Hannover Rück Ihre Daten auch zur 
Wahrung berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 f) DSG-
VO. Dies ist z. B. der Fall, wenn personenbezogene Daten zu 
statistischen Zwecken verarbeitet werden, etwa zur Entwick-
lung der Aktionärsstruktur oder der Handelsvolumina oder 
wenn bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund 
ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der In-
formation über Bezugsangebote ausgenommen werden 
müssen, um Wertpapiervorschriften solcher Länder einzu-
halten. Soweit Sie das elektronische Anmeldeverfahren zur 
Hauptversammlung über unser Aktionärsportal nutzen, ver-
arbeiten wir insoweit Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO. Ihre Einwilligung 
ist freiwillig. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir weisen Sie je-
doch darauf hin, dass es uns im Falle Ihres Widerrufs gege-
benenfalls ganz oder teilweise nicht mehr möglich ist, Ihnen 
das Aktionärsportal zur Verfügung zu stellen. Sollte beab-
sichtigt werden, Ihre personenbezogenen Daten für einen 
anderen Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber vorher informiert.

An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten gegebenenfalls weiter?
Wir übermitteln personenbezogene Daten an folgende Ka-
tegorien von Empfängern: Aktienregister-, Hauptversamm-
lungs-, IT-, Druck- und Versanddienstleister. Nehmen Sie 
an der Hauptversammlung teil, werden Ihr Name und 
Wohnort sowie die Anzahl Ihrer Stückaktien in ein den üb-
rigen Teilnehmern der Hauptversammlung zugängliches 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen. Darüber hinaus kön-
nen Ihre Daten an auskunftsberechtigte Behörden übermit-
telt werden. 

Findet eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein 
Drittland statt?
Eine Verarbeitung Ihrer Daten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums ist nicht vorgesehen und erfolgt nur, so-
weit dem jeweiligen Drittland durch die EU-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder an-
dere angemessene Datenschutzgarantien gemäß den  

http://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
https://www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2023
https://www.hannover-rueck.de/182750/datenschutz
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Art. 44-49 DSGVO vorhanden sind oder dies aufgrund einer 
 gesetzlich anerkannten Ausnahme für bestimmte Fälle er-
laubt ist, z. B. wenn Aktionärsmitteilungen auch an Aktionäre 
in Drittstaaten übermittelt werden und diese Mitteilungen 
personenbezogene Daten enthalten (insb. Anträge zur 
Hauptversammlung unter Nennung des Namens des An-
tragsstellers) oder soweit zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich.

Welche Datenschutzrechte haben Sie?
Ihnen stehen folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffen-
den Daten gegen uns zu:

• Recht auf Auskunft 

• Recht auf Berichtigung oder Löschung 

• Recht auf Einschränkung der und/oder Widerspruch 
gegen die Verarbeitung

• Recht auf Datenübertragbarkeit

• Recht auf Widerruf der Einwilligung

Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei der Landesbeauf-
tragten für Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5,  
30159 Hannover, als zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Hannover, im März 2023

Hannover Rück SE 
Der Vorstand
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